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FIARDY LANDOLT

Abstract

Der aorliegende Beitrng befasst sich mit der haftpflichtrechtlichen Ersatzpflicht für
Autoschäden. In einem ersten Teil werden die Haftungsgrundlagen im Überblick
dargestellt. lm zweiten TeiI der Beitrags wird auf die einzelnen Schadensposten
(Reparaturkosten, Wiederbeschffingskosten, Minderwertentschädigung, Nut-
zungsausfall, mittelbare Schäden etc.) eingegangen und insbesondere der Frage
nachgegangen, ob nur tatsächliche oder auch eingesparte Kosten ersatzpflichtig
sind. Berücksichtigt werden in- und ausländische ludikatur, insbesondere die
deutsche Autoschadenpraxis, und Lehre sowie die Bewertungsrichtlinien für Strns-
senfahrzeuge und Anhönger des Schweizerischen Verbandes der neutralen freibenqf-
lichen Fahrzeug-Sachaerständigen (affil. Ein Literaturaerzeichnis schliesst den
Beitrag ab.
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Hattptlichtrechtl iche Ersatzptlicht lur Autoschaden

l .  Einlei tung

Ein Autoschaden tritt ein, wenn ein Motorfahrzeugl zerstört bzw. beschädigt

wird oder abhanden kommt2. Als Schadenursache fallen Zufall, Dritt- oder

Eigenverschulden in Betracht. Der Autoeigentümer erleidet als Folge der

Substanz- bzw. Funktionsbeeinträchtigung einen Vermögensschaden, mit-

hin einen "Autoschaden".

Der Autoschaden hängt von der Nutzungsform ab. Bei priaat genutzten Fahr-

zeugen stehen der Verlust der ständigen Nutzungsmöglichkeit und die In-

standstellung bzw. die Wiederbeschaffung des Autos im Vordergrund. Mit-

unter führt die Beschädigung oder gar Zerstörung eines im Verlauf der Zeit

liebgewonnenen Autos zu einer psychischen Belastung.

Bei gewerblich genutzten Fahrzeugen, z.B. Taxis, Reisecars oder Baumaschinen,

wird das Fahrzeug entweder für den täglichen Arbeitsweg benötigt - in

diesem Fall liegt in der Regel eine gemischte Nutzung des Privatautos vor -

oder ist sogar eigentliches Mittel für die Ausübung einer auf Gewinn ausge-

richteten Gewerbetätigkeit. Im Zentrum des Restitutionsinteresses befinden

sich der Ersatz der Ersatzwagenkosten und des Gewinnausfalls. Eine beson-

dere emotionelle Verbindung besteht zu Berufsfahrzeugen nicht.

Wieder andere Restitutionsinteressen bestehen für das Cemeinwesen, wenn

ein behördlich genutztes Fahrzeug, Z.B.ein öffentliches Verkehrsmittel oder

ein Fahrzeug der öffentlichen Dienste, etwa ein Polizei- oder Ambulanzfahr-

zeugfahrzeus, ein Müllwagen etc., beschädigt wird. Das Gemeinwesen führt

mit diesen Fahrzeugen kein gewinnorientiertes Unternehmen, sondern er-

füllt staatliche Aufgaben. Entsprechend richtet sich das Schadenersatzinter-

esse auf Ersatz der Reparatur- und Reservefahrzeugkosten.

Der Eigentümer des beschädigten Autos kann von den aus Vertragsverlet-

zurrg oder Delikt Verantwortlichen Ersatz für den Autoschaden verlangen.

Besteht eine Sach- bzw. Kaskoversicherung für das beschädigte Fahrzeu*,

Als Motorfahrzeug gilt jedes Fahrzeug mit eigenem Antrieb, durch tlen t-. rLr! . ' iL': '

Erdboden unabhängig von Schienen fortbewegt wird (vgl. Art. 7 Ab's. 1 S\ C r

Vgl .  BCE I78I l176 E lb.
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kann der Autoschaden auf den Versicherer abgewälzt werden. Zwischen der

aersicherungsuertraglichen Ersatzpflicht und der haftungsrechtlichen Ersatzpflicht

besteht aber ein bedeutender Unterschied in Bezug auf den ersatzpflichtigen

Schaden.

Der sqchaersicherungsrechtliche Sachschaden wird vom uersicherten Ersatzrttert3

bestimmt. Der Geschädigte kann von seinem Kaskoversicherer nur die ver-

einbarte Versicherungssumme, nicht aber den gesamten Schaden geltend

machen. Der haftungsrechtliche Sachschaden umfasst den gesamten Vernügerts-

schaden, der als Folge der durch das haftungsbegründende Ereignis verur-

sachten Substanz- bzw. Funktionsbeeinträchtigung am Fahrzeug beim

Autoeigentümer eintritt. Der vorliegende Beitrag widmet sich der Frage,

wofür Ersatz verlangt werden kann, wenn eine (ausser-)vertragliche Hai-

tung besteht.

Trotz der Häufigkeit und der aolkswirtschaftlichen Bedeutung der Autoschädena

wird der Autoschaden von der Lehre und Rechtsprechung, zumindest in der

Schweiz, stiefmütterlich behandelt. Diese Zurückhaltung mag damit zu-

sammenhängen, dass die Autoschäden in der überwiegenden Anzahl der

Fälle vergleichsweise reguliert werden und die Streitwertsummen regelmäs-

sig für einen lnstanzenzug an das Bundesgericht zu tief sinds.

Diese Zurückhaltung ist nicht gebotery bestehen doch im Zusammenhang

mit dem Autoschaden in haftungstheoretischer Hinsicht interessante und

nach wie vor von der Rechtsprechung unbeantwortete Fragen:

Ein Problembereich betrifft etwa den normatiaen und fiktiuen Autoschn-

den. SoIl und wenn ja wofür soll Ersatz geleistet werden, wenn der

Autoeigentümer keine finanziellen Folgen zu tragen hat, z.B. weil er

Siehe dazu Art.62 und 69 WG.

Der Hagelzug vom 04.07.2004 hat z.B. schweizweit 30 000 Autos beschädigt und einen
Autoschaden von 100 Mio. Franken verursacht. In hagelreichen Jahren belaufen sich die
Hagelschäden an Autos pro Jahr auf rund 150 Mio. Franken (vgl. Medienmitteilung
SW vom 21.07.2004 = http:llwww.sua.chlindex.cfm?id=5326 fzuletzt besucht am
17.07.20081).

Die Beschwerde in Zivilsachen ist nur bei einem Streitwert von CHF 30 000.- zulässig
(vgl. Art. 74 Abs.1 lit. b BCG).
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auf eine Reparatur, eine Wiederbeschaffung oder die Anmietung eines

Ersatzfahrzeugs verzichtet oder den Schaden selbst behebt, obwohl

sich andere in vergleichbarer Lage gegenteilig verhalten?

Eine zweite Problematik betrifft denNutzungsausfall. Dieser kann getä-

tigte Aufwendungery z.B. Servicekosten oder Ausgaben für eine Ur-

laubsreise, nutzlos machen oder früher getätigte Kosten, z.B. für die

Anschaffung eines Reservefahrzeugs, nachträglich als sinnvoll er-

scheinen lassen.

Die emotionelle Betroffenheit gewisser Autoeigenti.imer schliesslich wirft

die Frage auf, ob das Auto wie Haus- und Nutztiere zu behandeln ist,

bei deren Beschädigung neuerdings eine Affektionsentschädigung ge-

schuldet wird6.

Die Liste liesse sich noch um einige weitere Themen fortsetzen. Nachfolgend

sollen diese und andere Rechtsfragen beantwortet werden. Im Hinblick auf

die mitunter fehlende Rechtsprechung zu einzelnen Themen wird der Lö-

sungsansatz gemäss der deutschen Autoschadenpraxis skizziert. Diese Aus-

führungen folgen dabei nicht dem Bestreben nach einer abschliessenden

oder sogar lückenlosen Behandlung des Autoschadens, sondern möchten in

Erinnerung rufen, dass beim "Blechschaden" nach wie vor eine vertiefte

Auseinandersetzung nötig ist und Antworten auf offene Fragen zu finden

sind.

l l .  Grundlagenderhaftungsrecht l ichen Ersatzpf l icht

A. Verschuldenshaftung

1. Al lgemeines

Für die Beschädigung von fremden Autos haftet der Verursacher gemäss

den einschlägigen Haftungsbestimmungen des privaten oder öffentlichen

Rechts. Soweit keine Sonderhaftungsnorm greift, wird für Sachschäden nach

Vgl. Art.43 Abs. 1bi 'OR.
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2.

t .

den Regeln der ausservertraglichenT bzw. vertraglichens Yerschuldenshaftung

gehaftet. Ausnahmsweise besteht eine Kausal-e oder Gefährdungshaftunglj.

Die Beweis- und Substantiierungslast liegt beim Autoeigenti.imerll bzw.

Leasinggeberl2.

Haftungsprivilegien

Arbeitnehmer

Der Arbeitnehmer haftet für Schäden an Arbeitgeberfahrzeugen nach Mass-

gabe von Art. 327e OR. Das Mass der Sorgfalt, für die der Arbeitnehmer

einzustehen hat, bestimmt sich nach dem einzelnen Arbeitsverhältnis, unter

Berücksichtigung des Berufsrisikos, des Bildungsgrades oder der Fachkenn-

tnisse, die zu der Arbeit verlangt werden, sowie der Fähigkeiten und Eigen-

schaften des Arbeitnehmers, die der Arbeitgeber gekannt hat oder hätte

kennen sollenl3.

Vgl. Art.41 Abs. 1 OR. Die Lieferung von aufgummierten statt der zugesicherten neuen
Radialreifen, die zu einem Verkehrsunfall bzw. zur Beschädigung des Autos führte,
stellt eine Widerrechtlichkeit i.S.v. Art.41 Abs. 1 OR dar (vgl. Urteil KGer VS vom
1.3.09.1,977 i.S. Holzer c. Albrecht: ZWR 1978, S. 58).

Vgl. Art.97 OR. Die Abrede, ein Motorfahrzeug gemeinsam anzuschaffen, zn benützen

und wiederzuveräussern, untersteht den Vorschriften der einfachen Gesellschaft. Der
Mithalter haftet den anderen Mithaltern nach Art.538 OR für den Personen- und Sach-
schaden (vgl.  BGE 99II315 E. 5).

Z.B. eine Werkeigenttimerhaftung des Strasseneigentümers (siehe z.B. BGE 78 ll 151 ff .
und 56 II 90 ff.) oder eine Staatshaftung, wenn die Zulassungsbehörde bei einem Spezi-
alfahrzeug den Einbau des Pedalenschutzes nicht verlangt (vgl. Urteil BCer vom
16.03.2000 12C.3119981E. 3) oder die militärischen Behörden den Abschluss einer Kasko-
versicherung für private Dienstfahrzeuge unterlassen (vgl. Entscheid der Rekurskom-
mission der Eidgenössischen Militärverwaltung vom 28.12.1984 = VPB 50 [1986] Nr. 78).

Vgl. Art.58 Abs. 1 und Art.59 Abs.4 SVG sowie Art. 11 EHG (dazu BGE 69 II 401, ff .

und 57II363 ff .) .

Vgl .  BGE 86II51 E. 3a.

Siehe Urteil BGer vom 09.01.2007 (4C.35012006) 8.2.2 ff .

Vgl. Art.321e Abs.2 OR.13
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Verursacht ein angestellter Chauffeur einen Autoschaden, haftet er als Folge

des - vor allem im Taxigewerbe - hohen Berufsrisikos für leichte Fahrlässig-

keit nicht bzw. höchstens in geringem Ausmassla. Der Arbeitgeber ist ver-

pflichtet, eine Vollkaskoaersicherung abzuschliessenls, und darf zudem nicht

ohne vorgängige Absprache, wenn ein Drittfahrzeug beschädigt wird, den

Drittschaden gross zigig entschädigenl6.

i i .  Mieter

Der Autovermieter kann nach eigenem Gutdünken unter den Haft- bzw.

Ersatzpflichtigen auswählen, welchen er belangen will: den Mieter, den

schuldhaften Fahrer oder den KaskoversichererlT.

Der Automieter hat den am gemieteten Auto entstandenen Schaden zu er-

setzen, soweit der Autoeigenti.imer nicht durch eine Kaskoversicherung

entschädigt wurde18. Die Haftpflicht des Mieters kann nur auf Grund inter-

ner Abmachungen herabgesetzt werden, etwa in dem Sinne, dass dieser je

nach den Umständen, nachdem er den Vermieter entschädigt hat, ein Reg-

ressrecht gegen den Kaskoversicherer des Letzteren hatle.

Hat der Kaskoversicherer den Autoschaden bezahlt, steht thm ein Regress-

recht gegenüber dem hffiflichtigen Automieter ztr20. Ein Regress ist jedoch aus-

geschlossery wenn den Automieter ein leichtes Verschulden trifftzt. Hat der

Mieter den Autoschaden gedeckt, steht ihm ein Regressrecht gegenüber dem

74

15

76

1,7

18

79

20

27

Vgl. BJM 1975,5.237 f ., und 1974, 5.21.6 l.

Vgl .  BIM 1974,5.276 f  .

Vgl. BIM 7975,5.231 f .

Vgl. BGE 11411342=Pra1990 Nr. 168 E.2b.

Vgl. BGE 119II443=Pra1994 Nr.229 E.2b.

Vgl. BCE 11911443=Pra7994 Nr.229 E.2b.

Vgl. Art.  72WC.

Vgl. BGE 11411342: Pra 1990 Nr. 168 8.3.
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Kaskoaersicherer zu, da im Mietpreis die Kaskoversicherungsprämie berück-

sichtigt ist22.

B. Gefährdungshaftung

1. Al lgemeines

Das SVG stipuliert eine Gefährdungshaftung des Halters aon Motorfahrzeugetl

fijr Personen- und Sachschäden23, die durch den Betrieb2a eines Motorfahrzeuges

rechtserheblich verursacht wurdenzs. Die Gefährdungshaftung des Halters

ist nicht anwendbar für den Schaden an den mit dem Unfallauto beforderten

Sachen, ausgenommen an mitgeführten Gegenständen, namentlich Reisege-

päck u. dgl.25. In diesen Fällen beurteilt sich die Haftung nach den allgemei-

nen Haffungsgrundsätzen oder spezialgesetzlichen Bestirnmungen.

2. Eigener Autoschaden

Der Halter2T kann für den eigenen im Rahmen eines Selbstunfalls entstande-

nen Autoschaden gegenüber sich selbst bzw. seinem eigenen Motorfahr-

zeughaftpflichtversicherer keinen Ersatzanspruch geltend machen28. Allen-

falls besteht ein Leisfungsanspruch gegenüber dem Kaskoversicherer. Der

22

23

Vgl. BGE 11411342 = Pra 1990 Nr. 168 E. 3.

Für Vermögensschäden haftet der Halter grundsätzlich nicht (weiterführend dazu infra

zitt.vrrlA).

Der Halter von Motorfahrzeugen, die sich ausser Betrieb befinden, haftet nur, wenn der

Geschädigte beweist, dass den Halter oder Personen, fi-ir die er verantwortlich ist, ein

Verschulden trifft oder dass fehlerhafte Beschaffenheit des Motorfahrzeuges mitgewirkt

hat (vgl .  Art .58 Abs.2 SVG).

Vgl. Art.58 Abs. 1 SVG.

Vgl.  Art .59 Abs.4l i t .  a und b SVG.

Als Halter im Sinne des SVG gilt nicht der Eigenti.imer des Fahrzeuges oder wer formell

im Fahrzeugausweis eingetragen ist, sondern derjenige, auf dessen Rechnung und Ge-

fahr der Betrieb des Fahrzeuges erfolgt und der die tatsächliche und unmittelbare Ver-

fügung besitzt. Der Arbeitnehmer wird Halter des Geschäftsautos, wenn er über längere

Zeit im Wesentlichen frei über das Fahrzeug verfügen kann (vgl. BGE 129III 102 E. 2).

Vgl. BGE 12911102 E. 2 und 991131.5E.4.

25

26

27
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3.

Mithalter und Fahrzeuglenker haftet dem andern Mithalter nach Art.538

Abs. 1 und 2 OR für den Personen- und Sachschaden, den er ihm durch ei-

nen schuldhaft verursachten Unfall zugefügt hat2e.

t .

Fremder Autoschaden

Autoschaden des anderen Halters

Entstand der Sachschaden als Folge einer Kollision mit einem anderen Auto, ist

die Haftung für den Sachschaden der Halter je nachdem, ob beide Fahrzeu-

ge in Betrieb waren oder nicht, anders zu beurteilen. War im Kollisonszeit-

punkt das Auto des belangten Halters ausser Betrieb, dasjenige des Anspre-

chers aber in Betrieb, beurteilt sich die Haftung nach Massgabe von Art. 58

Abs.2 SVG. Befand sich dagegen das Fahrzeug des Ansprechers im Kolli-

sionszeitpunkt nicht in Betrieb, beurteilt sich die Haftung nach Art.58 Abs. 1

SVG. Der Geschädigte hat in diesem Fall weder ein Verschulden des belang-

ten Halters oder des Schädigers noch eine fehlerhafte Beschaffenheit von

dessen Fahrzeug nachzuweisen3o.

Waren beide Autos im Zeitpunkt der Kollision in Betrieb, haftet der eine Hal-

ter dem anderen Halter für dessen Sachschaden nur dann, wenn der Ge-

schädigte beweist, dass der Schaden durch Verschulden3l oder vorüberge-

henden Verlust der Urteilsfähigkeit des (unbekannten)rz Halters oder einer

Person, für die er verantwortlich ist, oder durch fehlerhafte Beschaffenheit

seines Fahrzeuges verursacht wurde33. In Bezug auf den Verschuldensnach-

29

30

JI

32

BGE 99II315 E. 5.

Vgl. BGE 1001149 E.2.

Siehe BGE 84II304 E. 5.

Der Verschuldensnachweis ist auch bei
i.S.v. Art.74 SYG zu erbringen (vgl.

Massenkollisionen bzw. unbekannten Haltern

Urteil KGer VD vom 22.04.1988 : CaseTex

Nr. 1632).

Vgl. Art. 61 Abs. 2 SVG. Kein Verschulden kann dem Halter vorgeworfen werden, wenn

er einem Wildschwein ausweicht und auf der gegenüberliegenden Fahrbahn mit einem

korrekt entgegenkommenden Auto kollidiert (vgl. Urteil Tribunal de Sion vom

21.12.1979 = CaseTex Nr. 1795).
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weis genügt ein Prima-facie-Beweis3a. Bei einer Kollision von Militärfahrzeu-

gen tritt an Stelle der Verschuldenshaftung des OR die Haftung nach dem MG,

wobei die Art. 42 ff . OR sinngemäss geltenss.

i i. Autoschaden des Eigentümers

Die Gefährdungshaftung des Halters gilt nach dem ausdrücklichen Geset-

zeswortlaut nicht für die Haftung im VerhäItnis zzaischen dem Halter und dem

Eigentümer für dessen Autoschaden36. In diesen Fällen beurteilt sich die Haf-

tung nach den Crundsätzen des OR.

C. Umfang der Ersatzpflicht

Der Ceschädigte hat den von ihm geltend gemachten Schaden in tatsächli-

cher Hinsicht substantiiert zu behaupten und zu beweisen3T. Die Substantiie-

rLmgs- und Beweisobliegenheit3s betrifft einerseits den Eintritt eines Schadens

und andererseits die Schadenshöhe.

Gemäss Art.42 Abs. 2 OR kann das Cericht bei einer Unmöglichkeit des zif-

fernmössigen Nachweises der Schadenshöhe3e auf eine Schadensschätzung ab-

stellen. Der Geschädigte ist auch bei Anwendung von Art.42 Abs.2 OR

nicht gänzlich von seiner Substantiierungs- und Beweisobliegenheit entbun-

den. Er hat alle Umstände, die für den Eintritt eines Schadens sprechen und

dessen Abschätzung erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar

34

35

36

37

38

Vgl. Urteil Bezirksgerichtsausschuss Plessur GR vom 11.09.2003 = SG Nr. 7579 8.3.

Vgl. Urteil BGer vom 11.01.2005 (2A.58512004)8.2.1, f.

Vgl. Art.59 Abs.4l i t .  a und b SVG,

Vgl. Art. 42 Abs.1 OR i.V.m. Art. 8 ZCB.

Zur Begründungsobliegenheit von Rechtsmitteln siehe z.B. Urteil BGer vom 04.72.2003
(4C.38s/2002\ 8.2.3.

Art.42 Abs. 2 OR isi auch anwendbar, wenn der Vollbeweis der Existenz eines Scha-
dens nicht möglich ist (vgl. Urteil BGer 31.01.2000 [4C.3401L999)E. 4a).
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zu behaupten und zu beweisenaO. Der Nachtaeis des Wertaerlusts und der Er-

satzwagenkosten ist stets zumutbaral.

Der Richter bestimmt die Art des Schadenersatzes nach pflichtgemässem

Ermessenaz. Als Schadenersatz kommt GeId- oder Realersatz in Frage. Der

Geschädigte kann vom Haftpflichtigen verlangery dass der Schadenercalz

nicht in Geld, sondern durch Realersatz, z.B. Reparatura3 des beschädigten

Autos oder Beschaffung eines Ersatzwagensa, zu erfolgen hat. Der Haft-

pflichtige kann seinerseits offerierery den Schaden durch Realersatz zu ent-

schädigen; der Geschädigte kann in diesem Fall verpflichtet werderu Real-

statt Geldersatz anzunehmen. Verlangt der Geschädigte Geldersatz, kann er

vom Richter verpflichtet werden, die Vorteile, d.h. das Autowrack, in natura

herauszugebenas.

D. Hilfsmittel- und Bewertungsrichtl inien

Im Zusammenhang mit der Schadenberechnung bzw. -regulierung wird

praxisgemäss auf verschiedene Hilfsmittel zurückgegriffen:

Der Zeitwert eines Autos kann nach den sog. Eurotax-Bewer-

tungsrichtlinien festgestellt werden. Diese ermitteln den Zeitwert eines

bestimmten Autos anhand der drei Parameter Alter, Kilometer und

Marktlagea6.

Von besonderer Bedeutung sind die Bewertungsrichtlinien für Strassen-

fahrzeuge und Anhänger des Schzneizerischen Verbandes der neutralen frei-

Statt vieler BGE 1.22 III 219 E.3a sowie ferner Urteile BGer vom 31..70.2007
(4A 27312007)8.3 und vom 18.03.2004 (4C.31712003) E. 3.1.

Vgl. Urteil BGer vom 09.07.2007 (4C.35012006)8.2.3.2.

Vgl. Art.43 Abs. 1 OR.

Vgl.  BGE 100II134 E.6b.

Vgl. BGE 1.07 111.34 E. 4, 99 11176 E.3 und 80 II 378 E. 9.

Vgl. BGE 71 Il 86 E.4 und Scrnrrslusrn Rrruu/ZELLWEGER JAKoB, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band II: Haftpflicht und Versicherung, Bern
1988, N 1113.

Siehe ht tp : I I www. eur o t ax gI as s. ch (zuletzt besucht am 17 .07 .2008).
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beruflichen Fahrzeug-Sachaerständigen (vffs)a7. Einschlägig sind die im

|ahr 2000 in sechster Auflage erschienenen Bewertungsrichtlinien.

Diese bestehen aus den eigentlichen Bewertungsrichtlinienas und einem

Behelf zur Anwendung der Bewertungsrichtlinienae. Die vffs-Bewer-

tungsrichtlinien gelten entweder kraft Verweis in den AVB der Kas-

koversicherersO oder dann als Ausdruck der Verkehrsübung. Entspre-

chend werden sie von den Gerichten - wenn auch nicht immer vorbe-

haltlos - herangezogensl.

Die Autoschadenexperten berechnen den Schaden mit Hilfe des Auda-

tex-Systemss2. Audatex ist ein Computerprogramm für die vereinfachte

Fahrzeugschadenkalkulation und steht für Auto Daten Expertise. 1971,

begann Audatex ihr System auf dem schweizerischen Markt einzufüh-

ren. Audatex wird mittlerweile in über 20 Staaten eingesetzt.In diesen

Ländern entwickelte sich Audatex bei Versicherungsgesellschaften,

freien Experten und dem Reparaturgewerbe zum Standard.

l l l. Reparaturkostenentschädigung

A. Tatsächliche Reparaturkosten

1. Al lgemeines

Dem Geschädigten sind die tatsächlichen Reparaturkosten, inklusive Mehr-

wertsteuers3, zut entschädigen, soweit diese nicht über dem Verkehrswert der

47

48

49

50

51

Siehe http:llwww.uffs.chl (zuletzt besucht am 17 .07.2008).

Nachfolgend: Bewertungsrichtlinien vffs.

Nachfolgend: Behelf Bewertungsrichtlinien vffs.

Vgl. Art.45b AVB Formula Generali (2006) und Art. 204.7 AVB Motorwagen Zürich
(2006).

Vgl. z.B. Urteile BCer vom 20J.1.1979 = CaseTex Nr. 1948, AppGer BE vom 19.01.2000 :

SG Nr. 1518 E. IIl2 f ., KGer VS vom 30.11.1982 i.S. C c. Genfer = SG Nr. 266 E.Sa-c und
HGer ZH vom 02.04.1,979 i.S. K c. Z und W = SG Nr. 112.2 E.5 sowie ferner Hürrs
KLAUS, Schadenersatzansprüche rund um das Auto (1. Teil), in: SIZ 1987 , S.289 ff ., 292 f .

Siehe h t tp : I I tuww. nu d at e x. n e t (zuletzt besucht am 77 .07 .2008).

Vgl. Urteil BGH vom 14.09.2004 (VI ZR 97104)-- 2fs2005,5.214.

52

53

102



Flattpfl tchtrechfl tche Ersatzpfl lcht tu r Autoschaden

Sache, die diese im Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses hatte, bzw. den

Wiederbeschaffungskosten liegensa. Die Wiederbeschaffungskosten richten

sich nach den einschlägigen Bewertungsrichtlinien bzw. den effektiven

Marktverhältnissenss.

2. Subjektives Reparaturinteresse

Die betragsmässige Limitierung des Reparaturkostenersatzes auf maximal

die Höhe des Wiederbeschaffungswerts kontrastiert mit dem subjektiuen

Schadensbegrtff,der nicht nur im Personen-, sondern auch im Sachschadener-

satzrecht gilts6, in den Fällen, in denen der Geschädigte ein gerechtfertigtes

Interesse hat, dass das beschädigte Auto auch dann repariert wird, wenn die

Reparaturkosten den Zeitwert übersteigen.

Handelt es sich beim fraglichen Auto um einen Neuwagen oder ein Samm-

lersttick, z.B. einen Oldtimer, ist nicht einzusehen, weshalb der Geschädigte

nur die Differenz zwischen Zeit- und Restwert erhalten soll, darüber hinaus

anfallende Reparaturkosten aber selbst zu tragen hat. Die kumulativ ge-

schuldete Minderwertentschädigung kompensiert das subjektive Restitu-

tionsinteresse des Geschädigten in solchen Fällen nicht, nicht zuletzt, weil oft

keine Vergleichsfahrzeug e bzw. -preise existieren.

Vgl. BGE 127 III365 E,2a und Urteile AppGer FR vom 26.05.1999 = RFI 1999,5.226

E.2blaa, Pretore del Distretto di Lugano vom 14.07.1997 i.S. T. M. = SG Nr. 127L und
Tribunale cantonale TI vom 20.09.1961i.S. Vassena c. Assicuratore Italiano e Calderali =

IdT 196315.397 Nr 12.

Bei einem Porsche Carrera RS 2,7, der in den Porschewerken für insgesamt DM 23 000.-
repariert wurde, kann - da es sich um ein besonders gesuchtes Fahrzeug handelt - nicht
auf die Ansätze gemäss Eurotax bzw. die Bewertungsrichtlinien vffs abgestellt werdery
die von einem Zeitwert von rund DM 13 000.- ausgeheq sondern es ist auf Inserate in
der Automobilrevue abzustellen, wo je nach Kilometerstand Verkaufspreise zwischen
DM 20 000.- und DM 37 000.- ausgewiesen sind (vgl. Urteil Tribunal cantonal VD vom
23.04.7987: CaseTex Nr. 760).

Statt vieler OrrIuctR Kenr/Sren< Evn W., Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I:
Allgemeiner Teil, 5. A., Zürich 1995, S 6 N 382. Ein objektiver Sachschadenbegriff gilt
gemäss Art.12 EHG und Art.447 OR.
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Im Hinblick auf den Realersatzanspruch des Geschädigtens7 ist dem subjektiven

Restitutionsinteresse angemessen Rechnun g zu ttagen. Die Bewertungsrich-

tlinien vffs anerkennen dies und gehen bei Neuwagen davon aus, dass ent-

weder "Realersatz oder Zahlung des entsprechenden Betrages" verlangt

werden kannss. Bei Sammlerfahrzeugen, d.h. Ancötres, Veteranen, Vintages,

Oldtimern, Classics, Youngtimer, Exoten usw., wird eine einzelfallbezogene

Bewertung durch den Sachverständigen vorgeschlagense.

Nach der deutschen Praxis kann bei fachgerechter Reparatur Ersatz von im

Vergleich zu den Wiederbeschaffungskosten bis maximal 30 % höheren Au-

toreparaturkosten verlangt werden60. Mit dieser Praxis wird dem Restituti-

onsinteresse des Geschädigten besser Rechnung getragery weshalb es sich

rechtfertigt, diese flexiblere Regelung in der Schweiz ebenfalls anzuwenden.

Die Toleranzgrenze aon 30 o/o ist nicht starr zu handhaben, da das Reparatur-

interesse mit zunehmendem Alter bzw. abnehmendem Zeltwert des Autos

sinktot.

Liegen die voraussichtlichen Reparaturkosten mehr als 30 % über den Wie-

derbeschaffungskosten, ist die Reparatur in der Regel wirtschaftlich unver-

nünftig. Lässt der Geschädigte sein Auto gleichwohl reparieren, so können

die Reparaturkosten nicht in einen vom Haftpflichtigen zu ersetzenden An-

Siehe Art.43 Abs. 1 OR.

Ygl. Ziff .8.4 Bewertungsrichtlinien vffs.

Ygl. Ziff .8.5 Bewertungsrichtlinien vffs.

Statt vieler Urteile BGH vom 15.02.2005 (VI ZR 70104) = NIW 2005, S. 1108 E. IIl2, und
vom 15.10.1991 (VI ZR 314190) E. IIl1. Ein für den Zuschlag von bis zu 30 % ausschlag-
gebendes Integritätsinteresse bringt der Geschädigte im Regelfall dadurch hinreichend
zum Ausdruck, dass er das Fahrzeug nach der Reparatur für einen längeren Zeitraum,
mindest für sechs Monate, nutzt (vgl. statt vieler Urteile BGH vom 13.17.2007 [VI ZR
891071= VersR 2008, S. 134, vom 27.'1,1,.2007 [VI ZR 56107) = VersR 2008, S. 135). Unerheb-
lich ist, ob das beschädigte Fahrzeug gewerblich oder privat benutzt wurde (vgl. Urteile
BGH vom 08.1.2.1,998 [VI ZR 66198] = MDR 1999, 5.293, und OLG Dresden vom
04.04.2001,I6U 28241001 = MDR 2001, S. 1290).

Vgl. Urteil BGH vom 15.10.1991 (VI ZR 31.4190) E.II/lb.
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teil und in einen Selbstbehalt des Geschädigten aufgeteilt werden. Zu erset-
zen sind deshalb nur die Wiederbeschaffungskosten62.

B. Normative Reparaturkosten

1. Al lgemeines

Der Geschädigte ist nicht verpflichtet, das beschädigte Auto reparieren zLI
lassen. Er kann es in unrepariertem Zustand behalten oder veräussernbzw.

beim Kauf eines Ersatzautos eintauschen63. In all diesen Fällen entstehen

keine Reparaturkosten und es fragt sich, ob die eingesparten bzw. normati-

uen Reparaturkosten gleichwohl zu entschädigen sind.

Die schweizerische Rechtsprechung verneint die Ersatzfähigkeit eingespar-

ter Kosten regelmässig, unabhängig, ob es sich um normative oder fiktive

Kosten6a handelt6s. Das Bundesgericht hat unlängst erwogen, dass nach gel-

tendem Recht kein Anlass besteht, die Ersatzpflicht für normatiue Personen-

schäden auf Sach- bzw. Vermögensschäden auszudehnen66. Mitunter bejaht

die Lehre eine Ersatzpflicht für normative Kosten, z.B. im Zusammenhang

Ibidem.

Unterbleibt eine Reparatur, entsteht in einem zweiten Schadenfall ein Beweisproblem.
Der Geschädigte trägt in einem solchen Fall die Beweislast für das Ausmass des Zweit-
schadens (siehe dazu HÜrrE KLAUS, Schadenersatzansprüche rund um das Auto, (Fort-
setzung), in: SJZ 1987, 5.323 ff ., 324 f .).

Um fiktive Kosten handelt es sich, wenn der Geschädigte Ersatz der eingesparten Kos-
ten verlangt, obwohl weder bei ihm noch bei einem Dritten ein durch das haftungsbe-
gründende Ereignis verursachter Mehraufwand, z.B. Eigen- bzw. Gratisreparafur, ent-
standen ist. Normative Kosten sind demgegenüber eingesparte Kosten trotz angefalle-
nem Mehraufwand beim Geschädigten oder einem Dritten.

siehe z.B. BGE 727 rrr73 = AJP 2001, 5.723 (Bemerkungen von Vito Roberto) = ZBly
2003, S.43 (Bemerkungen von Heinz Hausheer und Manuel |aun) E.4 und 5 (Nichter-
satzfähigkeit fiktiver Sachwiederherstellungskosten), und Urteile HGer ZH vom
06.71.1998 = ZR 2001Nr. 31 (Nichtersatzfähigkeit fiktiver Marktentwirrungskosten) und
OGer LU vom 20.11.1985 i.S. Bissig c. Alpina Versicherungs-Aktiengesellschaft = Case-
Tex Nr. 15 = JdT 7986 I S. 459 Nr. 41 = SG Nr. 384 E. 4 (Eigenreparatur zu Selbstkosten
eines ohnehin nicht in Betrieb Bewesenen Cars); ferner VPB 1999 Nr. 21 E, 3 (Nichter-
satzfähigkeit fiktiver Reisekosten).

Vgl. Urteil BGer vom 19.72.2005 (4C.33712005) E. 3.3.2.
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mit einer Eigenrepara|trr6T, bzw. für fiktive Kostery z.B. bei einem Repara-

turverzichtos.

Die deutsche Rechtsprechung anerkennt die Ersat{ähigkeit aon eingesparten

Autoreparaturkosten, z.B.bei einer Veräusserung6e bzw. WeiternutzungT0 des

beschädigten Autos, Vorliegen eines TotalschadensTl oder einer Eigenrepara-

tur72, wobei jedoch die eingesparte Mehrwertsteuer nicht zu entschädigen

Vgl. OEuNcen KanUSraRx Eun W., Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I: Allgemei-

ner Teil, 5. 4., Zürich\995, $ 6 Fn 587.

Vgl. OTTTNGER KARL/Sranr Errnt- W., Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I: Allgemei-

ner Teil, 5. A., Zürich 1995, S 6 N 362 ScHaTFHAUSER RrNE/Ztt-t-wEGER JAKoB, Grund-

riss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band II: Haftpflicht und Versicherung,

Bern 1988, N 1112 und RrY HEINZ, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3. A., Zürich

2003, N 328. Siehe dazu ferner BGE 117 IV 35 E. 1 und 2 (fingierte Reparaturrechnung).

Auch bei einer Abrechnung nach fiktiven Reparaturkosten und einer Veräusserung des

unreparierten Autos wird der Schadensersatzanspruch durch den Wiederbeschaf-

fungswert begrenzt (vgl. z.B. Urteil BGH vom 07.06.2005 ryI ZR |92l04l: VersR 2005,

5.1257). A. A. Urteil LG Hannover vom 26.02.1,998 (3 S 237197) = NJW-RR 1999,5.251

(kein Ersatz fiktiver Reparaturkosten nach Kfz-Veräusserung).

Der Geschädigte kann zum Ausgleich des durch einen Unfall verursachten Fahrzeug-

schadens, der den Wiederbeschaffungswert nicht übersteigt, die vom Sachverständigen

geschätzten Reparaturkosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswertes ohne Abzug

des Restwerts verlangen, wenn er das Fahrzeug, ggf. unrepariert, mindestens sechs Mo-

nate nach dem Unfall weiternutzt (vgl. z.B. Urteil BGH 23.05.2006 [VI Z.R1,92105] = NJW

2006,5.2179 = VersR 2006,5.1236).

Übersteigt der Kraftfahrzeugschaden den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs,

können dem Geschädigten Reparaturkosten, die über dem Wiederbeschaffungsauf-

wand des Fahrzeugs liegeo grundsätzlich nur dann zuerkannt werden, wenn diese Re-

paraturkosten konkret angefallen sind oder wenn der Geschädigte nachweisbar wert-

mässig in einem Umfang repariert hat, der den Wiederbeschaffungsaufwand übersteigt.

Andernfalls ist die Höhe des Ersatzanspruchs auf den Wiederbeschaffungsaufwand be-

schränkt (siehe Urteil BGH vom 15.02.2005 ryI ZR |72l04l = NIW 2005, S. 1110).

Vgl. Urteil BGH vom 17.03.1992 (VI ZR 226191). Der Geschädigte, der fiktive Reparatur-

kosten abrechnet, darf der Schadensberechnung die Stundenverrechnungssätze einer

markengebundenen Fachwerkstatt zu Grunde legen. Er ist nicht verpflichtet, mehrere

Offerten einzuholen (vgl. Urteil BGH vom 29.04.2003 IVI ZR 398102] = DAR 2003,5.373
= VersR 2003, S. 920).
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ist73. Eingesparte Reparaturkosten sind jedoch nur bis zur Höhe der mutmassli-

chen W ie derb es chaffun gsko s t en ohne Toleranzuschlag zu entschädi gen7a.

2. Ersatz der Selbstkosten bei einer Eigenrepararur

Die schweizerische Rechtsprechung hat sich bislang nur vereinzelt mit der

Ersatzpflicht für normatiae Autoschäden auseinandergesetztTs. Im Fall einer
Eigenreparatur - durch einen Garagisten - können nach der Meinung des
Luzerner Obergerichts nicht die normativen Reparaturkosten, sondern nur

die tatsächlichen Selbstkosten geltend gemacht werden. Die Stundenansätze,

die bei einer Fremdreparatur verrechnet werden, sind um 10 "/o zu reduzie-

ren. Beim Material können nur die Anschaffungskosten, nicht aber die um

25 % höheren Wiederverkaufspreise geltend gemapht werden76.

C. Fiktive Reparaturkosren

Das Bezirksgericht Winterthur bejaht

turkosten, wenn der Geschädigte auf
schädigtes Auto der Garage, bei der
zahlung überlässt77. Der Geschädigte,

eine Ersatzpflicht für eingesparte Repara-

eine Reparatur verzichtet und sein be-

er ein neues Fahrzeug bestellt, als An-

der fiktive Reparaturkosten abrechnet,

vgl. statt vieler urteil BGH vom 79.06.7973 (vI zR 46172): DAR t973, s.267 : NIw
1973, S. 1647.

Ygl. z.B. Urteil BGH vom 15.02.2005 (VI ZR 172104) E.lll1. Ferner Urteil BGH vom
2e.04.2003 (vr zR 3e3102).

Siehe Urteile OGer LU vom 20.11.1985 i.S. Bissig c. Alpina Versicherungs-Aktien-
gesellschaft = CaseTex Nr. 15 = JdT 1986 I S. 459 Nr. 41 = SG Nr. 384 E. 4 (Eigenreparatur
zu Selbstkosten eines ohnehin nicht in Betrieb gewesenen Cars) und BezGer Winterthur
vom 16.05.1963 : SIZ 1964,5.207 (Reparaturverzicht infolge Anschaffung eines Neuwa-
gens).

Vgl. Urteil OCer LU vom 20.11.1985 i.S. B. c. Alpina Versicherungs-Aktiengesellschaft =

ldT 1986I S. 459 Nr. 41 : SG Nr. 384.

Vgl. Urteil BezGer Winterthur vom 16.05.1 963 = SJZ 1964, S. 207.
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darf der Schadenberechnung die Stundenaerrechnungssätze einer markenge-

bundenen Fachwerkstntt zu Grunde legen78.

D. Vorteilsanrechnung

Bei nicht mehr fabrikneuen Autos darf kein "Abzug neu für alt" vorgenom-

men werden, weil anlässlich der Reparatur neue Ersatzteile, z.B. neue Stoss-

dämpfer, verwendet wurden und der Geschädigte insoweit bereichert wird,

weil sich der später u.U. ohnehin notwendig werdende Austausch hinaus-

zögert7e. Abzüge sind nur dann gerechtfertigt, wenn das fragliche Autoteil,

z.B. der Auspufftopl im Zeitpunkt des Unfalls bereits stark beschädigt

war80. Auf ein Beweisverfahren kann jedoch verzichtet werden, wenn der

fragliche Differenzbetrag vom Haftpflichtigen nicht substantiiert wurde

bzw. betragsmässig nicht ins Gewicht fälltst.

E.  Schadenminderung

1. UmgehendeErtei lungeines Reparaturauftrags

Der Ceschädigte ist gehalten, innert nützlicher Frist einen Reparaturauftrag

zu erteilens2 und die Reparatur durch einen geeigneten Reparaturbetrieb aus-

führen zu lassen. Als Reparaturbetrieb muss nicht eine Vertragswerkstätte

der fraglichen Automarke beauftragt werden83. Vom Geschädigten kann im

79

80

81

82

83

Vgl. Urteile BGH vom 29.04.2003 (VI ZR 398102) = MDR 2003, S. 1046, und OLG Düssel-
dorf vom 1,5.70.2007 (I 1 U 64107), LG Münster vom 77.1,2.2007 (9 S 1,87107) und LG Ber-
lin vom 26.17.2007 (58 S 203/07).

Vgl. Urteil Cour de justice CE vom 07.1.0.1.960 i.S. Assicuratrice italiana c. Schwab = SJ
1961, S.270.

Y 91. Ziff .6.3 Bewertungsrichtlinien vffs.

Vgl. fdT 1961,15.270 f.

Yg1. z.B. Urteil OLG Hamm vom 11.04.2002 (6U 192101)E.IIl1,.

Eine nicht repräsentative Umfrage eines Konsumentenmagazins hat ergeben, dass
Vertragsgaragen in der Regel günstigere Reparaturen ausführen als freie Garagen (vgl.
PavoNe ADRIaN, Auto-Reparatur: Riesige Preisunterschiede, in: K-Celd 200611., 5.6).
Der abstrakte Mittelwert der Stundenverrechnungssätze aller repräsentativen Marken-
und freien Fachwerkstätten einer Region repräsentiert als statistisch ermittelte Rechen-
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Zusammenhang mit den Reparafurkosten zudem nicht verlangt werden,
Konkur r enzffir t en einzuholensa.

2. Interimslösung und Notreparatur

Bei weder vom Reparaturbetrieb noch vom Geschädigten verschuldeten

Reparaturaerzögerungen, z.B. weil ein benötigtes Ersatzteil trotz sofortiger
Bestellung nicht innert nützlicher Frist geliefert wird oder sogar im Rahmen

einer Sonderanfertigung hergestellt werden muss, ist es dem Geschädigten

zumutbar, sich (vorerst) mit einer lnterimslösung, d.h. Miete eines billigen

Ersatzfahrzeugs oder Not- bzw. Zwischenreparatur , zubegnügen.

3. Tragung des Werkstattrisikos

Der Ceschädigte trägt das sog. "Werkstattrisiko". Verzögerungery die durch

fehlerhafte Organisation des Reparaturbetriebes, Ausfall von Arbeitskräftery

unwirtschaftliche oder fehlerhafte Handhabung der Reparatur entstehery

gehen im Verhältnis zum Haftpflichtigen grundsätzlich nicht zu dessen Las-

ten85.

Wenn der Reparaturbetrieb durch überhöhte Reparaturkosten oder zu lange

Reparaturdauer schuldhaft den Reparaturvertrag verletzt, steht dem Geschä-

digten ein Schadensersatzanspruch aus positiver Forderungsverletzung zu,

den er an den Haftpflichtigen abtreten kann. Letzterem obliegt es dann, den

Geschädigten voll zu befriedigen und sich selbst darum zu kümmerry dass

84

85

grösse nicht den zur Wiederherstellung erforderlichen Betrag (vgl. z.B. Urteile BGH
vom 29.04.2003 IVI ZR 398102] = MDR 2003, S. 1046, und OLG Düsseldorf vom
1.5.1.0.2007 [I 1 U 64107), LC Münster vom 11.12.2007 [9 S 187107] und LG Berlin vom
26.11.2007 [58 S 203/07]).

Vgl. z.B. Urteil BGH vom 06.04.1,993 (VI ZR 18U92)E.IIl2.

Gemäss Urteil OLC Hamm vom 31.01.1995 (9 U 168194) = NZV 1995, S. M2, trägt der
Haftpflichtige das "Betrugsrisiko", d.h. die Mehrkosten infolge einer Rechnungstellung
für unnötige Arbeiten oder nicht geleistete Arbeitszeiten sowie überhöhte Preise.
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er vom Reparurbetrieb gar.z oder teilweise den entstandenen Schaden er-

setzt bekommt86.

lV. ErsatzderWiederbeschaffungskosten

A. Allgemeines

Ist das beschädigte Auto total zerstört (technischer Totctlschaden) oder liegen

die Reparaturkosten über dem Zeitwert des beschädigten Autos (wirtschaftli-

cher Totalschaden), sind die Wiederbeschffingskosten zu entschädigen87. Autos

sind keine wertbeständigen Sachen; entsprechend ist nicht der Neuwert,

sondern der Zeitwert minus Restwertss des beschädigten Autos zu entschädi-

gen8e.

Es spielt keine Rolle, ob der Ceschädigte tatsächlich ein Ersatzauto anschafft

oder darauf verzichtet. Der Vermögensschaden - Verminderung des Anlage-

aermögens - tritt im Zeitpunkt der Beschädigung bzw. Zerstörung des Autos

ein, weshalb sich beim Totalschaden die Problematik des normatiaen Schadens

nicht stellt. Verzichtet der Geschädigte auf die Anschaffung eines Ersatz-

fahrzeugs, sind allfällige Vorteile, z.B. die eingesparte Mehrwertsteuer, abzu-

ziehen.

B. Entschädigung des Wiederbeschaffungswerts

Die Bewertungsrichtlinien vffs unterscheiden Wiederbeschaffungs- und

Zeitwert.

Der Wiederbeschffingswert entspricht dem Betrag, der am Bewer-

tungstag aufgewendet werden müsste, um ein gleichartiges und

Vgl. Urteil BGH vom 29.10.1974 (VI ZR 42173) = NJW 1975,5.160 = VersR 1975,5.184.

Statt vieler ScHarruausEn RSNE/ZELLWEGER JAKoB, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkehrsrechts, Band II: Haftpflicht und Versicherung, Bern 1988, N 1109.

Vgl. Tribunale cantonale TI vom 20.09.7967 i.S. Vassena c. Assicuratore Italiano e Calde-

rali = |dT 19631S. 397 Nr 12.

Vgl .  BGE 36Lt62E.6.
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87

110



Hattpf l i chtrechtl ic he Ersatzptl icht tU r Autoschaden

gleichwertiges Fahrzeug erwerben zu können, das ohne amtliche Prü-

fung in Verkehr gesetzt werden kanne0.

Der Zeitwert demgegenüber meint den möglicherweise realisierbaren

Betrag bei der Veräusserung des Fahrzeugs am Bewertungstag unter

Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren, aber ohne zu-

sätzliche Investitionen (Wagenaufbereitung, MFK-Bereitstellung

usw.)e1.

Wertbeeinflussende Faktoren sind die Kalkulationsfaktoren (Betriebsdauer/

mittlere Fahrleistung und Fahrleistungsmonatszahl) und die Wertanpas-

sungsfaktoren (Marktlage, Typenüberalterung, Allgemeinzustand, Besitzver-

hältnisse und Einsatzart, Bereifung, werterhaltende Investitionen und Vor-

schäden)e2. Der Behelf zur Anwendung der Bewertungsrichtlinien enthält

eine ausführliche Anleitung, wie diese einzelnen Faktoren zu gewichten und

welche Abzige bzw . Zuschläge einzurechnen sinde3.

Differieren Zelt- und Wiederbeschaffungswert, ist letzterer zu entschädigen,

da der Geschädigte Anspruch darauf hat, einen gleichartigen und gleichwerti-

gen Ersatz für das zerstörte Auto zu erhaltenea. Zuziglich zum Wiederbe-

schaffungswert des zerstörten'Autos (inklusive allfällige Sonderausrüstun-

gen) ist der Neuwert des Zubehörs zu entschädigen, sofern dieses nicht aus-

und wiedereingebaut werden kannes.

90

97

92

93

94

Ygl. Ziff .3.7 Bewertungsrichtlinien vffs.

Y gl. Zitt. 3.8 Bewertungsrichtlinien vffs.

Siehe Ziff.4.1 ff. und 5.1 ff. Bewertungsrichtlinien vffs

Ygl. Ziff .4.L ff. und 5.1 ff. Behelf Bewertungsrichtlinien vffs.

Ygl. z.B. Scnerruausrn RIrug/ZELLWEGER faron, Grundriss des schweizerischen Stras-

senverkehrsrechts, Band II: Haftpflicht und Versicherung, Bern 1988, N 1109.

Zu entschädigen sind auch Autobahnvignette und Tankfüllung im Unfallzeitpunkt (vgl.

Hürrr KLAUS, Schadenersatzansprüche rund um das Auto (1. Teil), in: SIZ 7987,
s.289 ff .,294).
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C. Entschädigung des Neuwerts

Bei fabrikneuen Autos ist der Neuwert zu entschädigen. Dieser setzt sich zu-

sammen aus dem Katalogpreis des totalbeschädigten Autos und den Geste-

hungskosten der Sonderausrüstungene6. Als Katalogpreis ist der Listenpreis

bei der ersten Inverkehrsetzung heranzuzieheneT. Vom Neuwert ist der Zins-

aorteil abzuziehen, der entsteht, weil infolge der vorzeitigen Anschaffung

eines Neuwagens die ohne Unfall später ohnehin notwendige Neuanschaf-

fung hinausgeschoben wird.

Fabrikneu ist ein Auto nicht nur danry wenn es noch nicht in Verkehr ge-

setzt wurde, sondern auch kurz nach der ersten Inverkehrsetzunges. Die

Bewertungsrichtlinien vffs gehen von einem Neuwagen aus, wenn das be-

schädigte Auto entweder noch nicht drei Monate in Betrieb ist oder die Fahrleis-

tung unter 2 0A0 km liegtee. An anderem Ort qualifizieren die Bewertungs-

richtlinien vffs ein Auto noch als neu, wenn der Zählerstand unter L 000 km

liegt. Liegt er unter 2 000 km, kann nur dann von einem neuen Auto ausge-

gangen werden, wenn auf den Hersteller oder für Überführungsfahrten

"nachweislich mehr als 500 km" entfallen100.

Die Rechtsprechung lässt ebenfalls klare Grundsätze vermissenlo1. Bei einem

zwar erst seit zweieinhalb Monaten in Verkehr befindlichen Auto, das aber

Ygl. Ziff .3.2 Bewertungsrichtlinien vffs.

Ygl. Ziff .3.1 Bewertungsrichtlinien vffs.

A. A. sind ScUaFFHAUSER Rut tE/ZrllwEGER Ja<oe, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkehrsrechts, Band II: Haftpflicht und Versicherung, Bern 1988, N 1111, die

auch vor Ablauf von drei Monaten bzw. ab dem ersten gefahrenen Kilometer auf den

Neupreis minus Abzug für gefahrene Kilometer abstellen.

Siehe Ziff. 8.4 Bewertungsrichtlinien vffs.

Ygl. Ziff .4.1.2 Behelf Bewertungsrichtlinien vffs.

Die Verfägung des EJPD vom 29.05.'1,967, wonach Autos bis zu einem Kilometersiand

von 1 000 km als fabrikneu und Autos bis und mit einem Kilometerstand bis 2000 km

als fabrikneu gelten, wenn nachgewiesen werden kann, dass mindestens 500 km beim

Transport oder das Einfahren des Autos angefallen sind, kann nicht ohne weiters auf

die Auslegung von AVB angewandt werdery weil es sich dabei um eine verwaltungsin-

terne Weisung handelt (vgl. Urteil HCer SG vom 03.09.7996 = GVP-SG 1996, 5.100 ff. =

SG Nr.  1131).

101
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eine Fahrleistung von 7 227 km und einen um rund 77 % tieferen Zeitwert

aufweist, ist lediglich ein Abzug von 5 o/" auf dem Neuwert gerechtfertigttoz.

Wird ein Auto eine Woche nach der ersten Inverkehrsetzung während einer

privaten Ferienreise in St. Tropez gestohlen, gilt es angesichts eines Kilome-

terstands von 1 290 km als in Gebrauch genommen und nicht mehr als fab-

rikneu, weshalb nur der Zeitwert und nicht der Neuwert zu entschädigen

ist103.

D. Besonderheiten

1. Entschädigung für Hersteller, lmporteur oder Händler

Wenn der Geschädigte Hersteller, Importeur oder Händler ist, gelten andere

Entschädigungsansätze. Zu entschädigen sind in diesen Fällen die Herstel-

lungskosten (inklusive Administrativaufwand, Steuern und Gewinn), der

Produktepreis (inklusive Administrativaufwand, Steuern und Gewinn sowie

Transport-, Lagerungs- und Finanzierungskosten) oder der Händleraerkaufs-

wert, der sich vom Wiederbeschaffungswert unterscheidetl04.

2. Entschädigung für Sammlerfahrzeuge und Unikate

Wiederbeschaffungs- und Zeitw ert von Sammlerfahr zeugerr, z.B. Oldtimer,

Klassiker, Exoten etc., und Unikaten können nicht anhand der Bewertungs-

richtlinien vffs ermittelt werdenl0s. Massgeblich sind in solchen Fällen, so-

fern vorhandery Vergleichspreise uon ähnlichen Fahrzeugen oder die ursprüngli-

chen Anschffingskosten. Letztere sind zu entschädig..u wenn es sich beim

zerstörten Auto um ein wertbeständiges Unikat handelt, dessen Zeitweft nicht

festgestellt werden ft qnn1o6.

t02

103

Vgl. Urteil KGer SG vom 07.01.1956 = GVP 1956,5.29 = SJZ 1958, S. 185 f., 186.

Vgl. Urteil HGer SG vom 03.09.1,996 = GVP-SG 1.996,5.100 ff. = SG Nr. 1131 (gestohlener

Ferrari).

Y gl. Ziff . 3. 7. 1 und 3.8.2 Behelf Bewertungsrichtlinien vffs.

Y gl. Ziff . 3.8.4 Behelf Bewertungsrichtlinien vff s.

Siehe Urteil BGer vom 30.10.2006 (4C.24412006)8.4.2.
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E. Vorteilsanrechnung

1. Restwert

Der Geschädigte hat sich den Restwert anrechnen zu lassen. Dieser ent-

spricht dem mutmasslichen Verkaufserlös. Der tatsächlich erzielte Verkaufs-

preis bzw. angerechnete Eintauschwert entspricht vermutungsweise dem

Restwert. Offerten von spezialisierten Gebrauchtwagenhändlern sind vom

Geschädigten nicht einzuholenl0T.

Der Haftpflichtige kann diese Vermutung widerlegen, indem er Gegenoffer-

ten oder Gutachten vorlegt. Behauptet der Haftpflichtige einen höheren

Restwert liegt die Darlegungs- und Beweislast bei ihm108. Der Geschädigte

hat in diesem Fall den Vollbeweis für die Angemessenheit des Verkaufsprei-

ses bzw. des Eintauschwerts zu erbringen. Schätzungen einer Vertragswerk-

statt der fraglichen Automarke kommt eine erhöhte Beweiskraft zu.

Liegt der vom Geschädigten erzielte Verkaufserlös bzw. Eintauschwert über

dem geschätzten Restwert, hat er sich die Differenz anrechnen zu lassenlOe.

2. Abgabenbefreiung und Sonderrabatte

Hat der Geschädigte bei der Anschaffung des beschädigten Autos tiefere

bzw. keine Mehrwerlrlsugltt0 bzw. bei dessen Einfuhr keine Zöllelll bezah-

len müssen oder Sonderrabatte, z.B. einen Flottenrabatt, erhalten, die im

Zeitpunkt der Wiederbeschaffung nicht mehr erhältlich gemacht werden

können, sind dem Ceschädigten die höheren Wiederbeschaffungskosten zu

entschädigen, da diese tatsächlich anfallen.

107

108

109

110

111

11,4

Vgl. Urteil BGH vom 06.04.1993 (VI ZR 18U92) E.II|Z. A. A. Urteil KGer VS vom

30.11.1982: CaseTex Nr. 514.

Vgl. Urteil BGH vom 12.07.2005 (VI ZR 732104) E. 1-3.

Vgl, Urteil BGH vom 21.07.7992 (VI ZR 1.42197).

Z.B. im Rahmen eines Direktimports.

Siehe z.B. Art. 16 Abs. 2 lit. d (geerbte Autos) und Art. 18 ZV (Behindertenfahrzeuge).
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3. Zeitwertzusatz

Hat der Ceschädigte das beschädigte Auto mit einem Zeltwertzusatz versi-

chert, stellt sich die Frage, ob der Zeltwertzusatz als Vorteil anzurechnen

bzw. allfällige Selbstbehalte, die der Geschädigte seinem Kaskoversicherer

zu erbringen hat in Abzug zu bringen sind. Eine Anrechnung des Zeitwertzu-

satzes an die Wiederbeschaffungskosten bzw. den weiteren Autoschaden ist

nicht gerechtfertigt, weil der Geschädigte einerseits Prämien bezahlt hat und

andererseits der Kaskoversicherer nur im Umfang des Zeitwerts regres-

siert112. Selbstbehalte, die der Geschädigte seinem Kaskoversicherer zubezah-

len hat, sind ebenfalls nicht anrechenbar bzw. vom Haftpflichtigen dem

Geschädigten zurückzuerstattenll3, selbst wenn eine Zeitwertzusatzdeckung

besteht114.

V. Minderwertentschädigung

A. Technischer Minderwert

Ein technischer Minderwert tritt ein, wenn wesentliche Teile bzw. "organes

importantes" des Fahrzeugs beschädigt werdenlls. Die Bewertungsrichtli-

nien vffs unterscheiden primär - und sekundär tr agende F ahr zeu gelemente:

Zu den primärtragenden Fahrzeugelementen zählen die Fahrgastzelle,

tragende Aufbauelemente, Haupt-, Längs- und Querträger von

Motor-, Achs- oder Getriebeaufhängungen und Feder- bzw. Feder-

beinbefestigungenl 15.

113

774

115

716

Vgl. Art.  72WG.

Vgl. Urteil Cour de justice du canton de Genöve vom1,6.1.'1,.2001 = SG Nr. 1510 (Franchi-
se von CHF 500.-). A. A. Urteil Tribunal cantonal VD vom 13.12.1988 = CaseTex
Nr. 1582.

Vgl. Urteil BGer vom 16.03.2000 (2C.311998) E. 4alaa.

Als Schäden an den "organes importantes" zählen "dommages mdcaniques, chässis et
armature de la carrosserie" (vgl. Urteil Tribunal cantonal VD vom 08.07J977:JdT 1978
IS. 471Nr. 66).

Ygl. Ziff .7.5 Bewertungsrichtlinien vffs.
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Sekundärtragende Fahrzeugelemente sind tragende Karosserieteile

wie kleinere Längs- und Querträger, Längsträger ausserhalb der

Achsaufhängungen sowie Radkästen, Boden- und DachblechellT.

Unwesentliche Fahrzeugschäden sind geringfügige Deformationen sowie

kleiner e Kar osserie- und Lacks chäden118 .

B. Merkantiler Minderwert

Wird das beschädigte Auto fachgerecht repariert, kann in der Regel ein tech-

nischer Minderzoerf ausgeschlossen werdenlle. Weist das reparierte Auto aus-

nahmsweise trotz fachgerechter Reparatur einen geringeren Wiederaerkaufs-

wert (merkantiler Minderwert) aufl?o, ist dafür zusätzlich zu den Reparaturkos-

ten angemessen Ersatz leisten121. Ob der Geschädigte mit dem reparierten

Auto noch 20 000 km zurückgelegt hat, ist für die Beurteilung, ob ein Min-

derwert vorliegt, unerheblichl22.

Ein Unfallfahrzeugl23 weist einen tieferen Wiederverkaufswert auf als ein

unfallfreies Auto12a. Die Bewertungsrichtlinien vffs gehen demgegenüber

HARDY LANDOLT

717

118

71,9

720

Ygl. Ziff .7.4 Bewertungsrichtlinien vffs.

Ygl. Ziff .8.2 Bewertungsrichtlinien vffs.

Vgl. BGE 111 II 762 E.3c und Urteil Bezirksgerichtsausschuss Plessur GR vom

11.09.2003 = SG Nr. 1579 E. s. A.A. BGE 56 II 116 E. 6.

Bei Fahrzeugen ohne Wiederverkaufswert, z.B. öffentliche Verkehrsmittel oder militäri-

sche Nutzfahrzeuge, ist ein merkantiler Minderwert ausgeschlossen (vgl. statt vieler
ScHerrsausgn RrNr/ZELLwEGER JAKoB, Grundriss des schweizerischen Strassenver-
kehrsrechts, Band II: Haftpflicht und Versicherung, Bern 1988, N 1118). Bei gewerblich
genutzten Nutzfahrzeugen ist ein merkantiler Minderwert möglich, beschränkt sich
aber auf das beschädigte Fahrzeugteil (vgl. Ziff .7.7 Bewerttngsrichtlinien vffs).

Vgl. BGE 84 II 158 E.2 und 6411737 E.3c sowie femer OrrtNcsR KanUSranx EutL W.,

Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I: Allgemeiner Teil, 5. A., Zijrich 1995, S 6 N 370,
und Rosrnro Vrro, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zürich 2002, N 687 tf .

Vgl. BCE 6411737 E.3c.

Wer beim Verkauf eines Autos verschweigt, dass dieses erhebliche Unfallschäden erlit-

ten hat, und den reparierten Wagen als neuwertig anpreist, begeht eine arglistige Täu-
schung. Ob ein Auto als Unfallwagen zu gelten hat, richtet sich nach den allgemeinen
Anschauungen des Geschäftsverkehrs (vgl. BGE 96M.45 E. 1 und 2).

121

t2?
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davon aus, dass ein merkantiler Minderwert nur entstehen kann, wenn der

Zeitweft des Autos im Unfallzeitpunkt mehr als 60 "/o des Neuwerts betrugtzs.

Diese Limite wurde in die Bewertungsrichtlinien aufgenommen, weil bei

älteren Autos durch die Instandstellung eine Werterhöhung entsteht, die

den Minderwert ausgleichttzo.

Der Minderwert ist an sich unabhängig davon zu entschädigen, ob der Ge-

schädigte auf eine Reparatur verzichtet oder niskrltzz. Bei einem Reparatur-

verzicht ist jedoch nicht der technische Minderwert, sondern es sind die

normativen Reparaturkosten und ein allfälliger merkantiler Minderwert

trotz Reparatur zu entschädigen.

C. Höhe des Minderwerts

Bei Cegenständen wie z.B. Autos, deren Neu- bzw. Zeltwert sich verändert,

ist bei der Berechnung des merkantilen Minderwerts nach der Wahl des

Ceschädigten auf den Schädigungs- oder den Urteilszeitpunkt abzustellenl2s.

Der Minderwert entspricht dem Verkehrswert aor und nach Unfall. Von ent-

scheidender Bedeutung für die Höhe des Minderwerts ist die Marktgängig-

keit des reparierten Autosl2e

Die Bewerfungsrichtlinien vffs gehen davon aus, dass der Minderwert in

Primär- und Sekundärbereichen (kumulativ) nie höher als 10 "/o des Zeitwerts

Vgl. Urteil BezGer Weinfelden vom 30.11.1985 = CaseTex Nr. 832.

Ygl. Ziff .7.2 Bewertungsrichtlinien vffs.

Ygl. Ziff .7 .2.1Behelf Bewertungsrichtlinien vffs.

Vgl. Urteil BezGer Winterthur vom 16.05.1963 = SIZ 1.964,5.207.

Vgl. Ktt-len Max/GaBI-BoLLIGER SoN;a, Das Schweizerische Schuldrecht, Band II:

Haftpflichtrecht, 2. A., Basel 1988, S.99, OrnNcsn KanUSrenr Evrr- W., Schweizeri-
sches Haftpflichtrecht, Bd. I: Allgemeiner Teil, 5. A., Zürich 1995, S 6 N 380, und Rsy
HEINz, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3. A., Zirich 2003, N 324.

Y gl. z.B. Ziff . 7 .2.2 Behelf Bewertungsrichtlinien vffs und Hürrr KLAUS, Schadenersatz-

ansprüche rund um das Auto (Fortsetzung), in: SIZ 1987, S. 323 ff ., 327 m.H.

724
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ausmachtl3o. Bei einem BMW 633 CSI mit einem Zeitwert von CHF 22000.-

vor dem Unfall und Reparaturkosten von CHF 13 000.- ist von einem Min-

derwert von CHF 2 000.- auszugehen, was rund 9 "/o des Zeitwerts im Un-

fallzeitpunkt ausmacht131.

Werden bei der Reparatur Neuteile eingebaut, entsteht kein Mehrwert, der bei

den Reparaturkosten anzurechnen wäre132. Die Bewertungsrichtlinien vffs

gehen von einer Kompensation des merkantilen Minderwerts bei iilteren Autos

aus133, bejahen aber eine Vorteilsausgleichung im Übrigen nur, wenn Vor-

schäden mitrepariert werden und sich der wirtschaftliche Nutzen erhöhtrs.

Vl. Nutzungsausfallentschädigung

A. Allgemeines

Als Folge des haftungsbegründenden Ereignisses entsteht beim Autoeigen-

tümer ein Nutzungsausfall. Der unmittelbare Nutzungsausfall betrifft den

Nutzungsausfall bzw. das Nichtgebrauchenkönnen des beschädigten Fahrzeugs

an sich. Als Folge davon können mittelbare NutzungsausfäIle und nutzlose

Aufw en dun gen entstehen

Hat der Geschädigte das totalzerstörte Auto kurz vor dem Unfall im Service

gehabt, erweisen sich diese Seraicekosten aIs nutzlos. Während der Dauer der

Reparatur bzw. bis zum Zeitpunkt der Ersatzanschaffung fallen Ohnehin-

bzw. Fixkosten, z.B. Motorfahrzeughaftpflichtversicherungsprämie und

-steuer, an. Denkbar sind ferner situationsbedingt unterschiedliche nutzlose

130

l - l l

132

IJJ

134

Ygl. Ziff. 7.6 Bewertungsrichtlinien vffs. Ktt-lrR ALFRED, Haftpflicht im Privatrecht,

Band II,2. A., Bern 1998,5.93, vertritt die Auffassung, dass der Minderwert trotz Repa-
ratur "selten" 10 % des Zeitwerts übersteigt.

Vgl. Urteil BezGer Weinfelden vom 30.11.1985 = CaseTex Nr. 832.

Supra Zift.III|D.

Y gl. Ziff .7 .2.7 Behelf Bewertungsrichtlinien vffs.

Ygl. Ziff. 6.3 Bewertungsrichtlinien vffs und Ziff. 6.3 ff. Behelf Bewertungsrichtlinien

vffs. Zustimmend Scnarruausgn RSNSiZELLwEGER Jeron, Grundriss des schweizeri-
schen Strassenverkehrsrechts, Band II: Haftpflicht und Versicherung, Bern 1988,
N 1119.

118



Haftpfl ichtrechtliche Ersatzpfl icht für Autoschäden

Aufwendungen. Wird das Auto z.B. während einer Ferienreise beschädigt

und muss der Urlaub abgebrochen werden, fällt einerseits der Erholungsef-

fekt dahin, andererseits erweisen sich bereits getätigte Auslagert, z.B. Hotel-

anzahlungen, als nutzlos.

Nach der Differenztheorie stellt der Entzug aln Nutzungsmöglichkeiten eben-

falls keinen Schaden dar13s. Der Schaden entsteht erst dann, wenn als Folge

des Nutzungsausfalls entweder Kosten, z.B. Ersatzwagenkosten, oder ein

Einkommensausfall, z.B. ein Gewinnausfall, entsteht. Nutzlose Aufwendungen

sind an sich ebenfalls nicht zu entschädigen, weil es sich um Kosten handelt,

die beim Autoeigentümer ohnehin, d.h. auch ohne Eintritt des haftungsbe-

gründenden Ereignisses, angefallen wären.

B. Entschädigung für den unmittelbaren Nutzungsausfall (Ersatzwagen-

kostenentschädigung)

1. Tatsächliche Mietkosten

Der Geschädigte kann während der Dauer der Reparatulz't:vvs. Wiederbe-

schaffung den Ersatz der Mietkosten eines aergleichbaren Ersatzutagensl3T ver-

langen, sofern er das beschädigte Auto überwiegend wahrscheinlich benutzt

hätte (Nutzuttgsntille und -möglichkeit). Die Voraussetzung der Nutzungsmög-

lichkeit ist von vornherein nicht erfüllt, wenn das beschädigte Auto nicht

eingelöst bzw. haftpflichtversichert war138. Ob der Autoeigentümer das Auto

Vgl. BGE 129 III135 = Pra 2003 Nr.69 = HAVE 2002,5.50 (Bemerkungen von Volker

Pribnon ) E.2.2, 127 III 403 = plädoyer 200716, S. 65 = ZBIV 2003, S. 46 (Bemerkungen

von Heinz Hausheer und Manuel faun) 8.4a,126II I388 E. 11a und 95 I I  255 E. 7a, s iehe

aber Urteil BGer vom 06.01.2004 (657712003) : recht 2004,5.119 (Bemerkungen von Fe-

lix Schöbi) =5J22004,5.1.67. Siehe aber BCE 114 11230 ff. (Rückgang der Kundenfre-

quenz) und 102 II 85 ff. (Kabelbruchfall).

Ein Ersatzanspruch auf Ersatz der Mietwagenkosten wird auch bei einer Reparaturbe-

dürftigkeit infolge optischer Mängel bejaht, obwohl das Auto an sich fahrfähig wäre

(vgl. Urteil AG Lobenstein vom 09.1,0.200211 C 329101,1 und ferner OLG Hamm vom

08.03.1994 [7 U 5193]1 [Miete eines Ersatzbusses]).

Einschliesslich Zustellungs- und Abholkosten (rrgl. Urteil AG Lobenstein vom

0e.70.2002 u c 32el011).

Vgl. Urteil OLG Frankfurt vom 04.03.1,994 (2U 200193) = NZV 1995, S. 68.

135

l -lo
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ausschliesslich oder mit Angehörigen oder anderen Dritten benutzt hätte, ist

nicht entscheidendl3e. Eine Leasinggesellschaft kann Ersatz für die Ersatz-

wagenmietkosten nur verlangen, wenn sie im Leasingvertrag den Leasing-

nehmer verpflichtet hat, die Kosten für einen Ersatzwagen zu überneh-

men140.

Eine überwiegend wahrscheinliche Benutzung liegt vor, wenn das beschädigte

Auto für berufliche oder priuate Zweckel41, z.B. für eine Ferienreise'|4z, benutzt

worden wäre. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt bei Autos, die zum Ver-

gnügen oder aus Prestigegründen angeschafft wurdenla3. Ist der Geschädig-

te behinderungsbedingt auf ein Spezialfahrzeug angewiesen, kann er aus-

nahmsweise die Taxikosten geltend machen, wenn er kein geeignetes Ersatz-

f ahr zeug mieten kann144.

2. Normative Mietkosten

Wurde dem Geschädigten einErsatzwagen zu einem "Freundschaftspreis" bzw.

gratis, z.B. vom Reparaturbetrieb, zur Verfügung gestellt, kann nach der

Meinung des BGH nur Ersatz fijtr die mutmasslichen Ersatzwagenmietkos-

739 Vgl. Urteile LC Marburg/Lahn vom 27.1.0.1971 (1 O 179171) : VersR 1972, S. 597, und
OLG Frankfurt vom 76.05.1,994 (3 U 203192) = DAR 7995, 5.23. A. A. Urteil OLG, Köln
vom 24.06.1976 (12 U 188/75) : VersR 1977, S. 937 , das eine Anschaffung zum Zweck der
gemeinsamen Nutzung als Ausschlussgrund für eine Ersatzwagenmietkostenentschä-
digung betrachtet.

Vgl. Urteil BGer vom 09.0I.2007 (4C.350/2006) E.3.1.

Die Rechtsprechung ist uneinheitlich mit Bezug auf den Ersatz von tatsächlichen Er-
satzwagenmietkosten bei der Beschädigung von primär zu privaten Zwecken benutzten
Autos (bejahend Urteile Tribunal cantonal Neuchätel vom 02.02.1981 i.S. Liechti c. La
Bäloise = ldz 7984 I S.444 Nr. 52, Camera Civile TI vom 22.12.1974 i.S. Borromini c.
Corporazione boggesi alpe di prato = Rep 7976, S.37 E. F/a, und JdT 1964I S. 455 Nr. 68,
vemeinend Urteil RekKom SC vom 09.12.1964 = GVP 1964,5.29 =5J21968,5.119, und

IdT 1969 r S. 478).

Vgl. Urteil Tribunal cantonal NE vom 02.02.1981i.S. Liechti c. La Bäloise : JdZ 79841

S. M4 Nr. 52.

Vgl. Rrv HETNZ, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3. A., Zürich 2003, N 314.

Vgl. Urteil BCer vom 16.03.2000 (2C.311998) E. Aahb.

140
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ten, nicht aber die pauschalierte Nutzungsausfallentschädigung verlangt

werdenl4s. Der Schadenberechnung ist der günstigste Miettarif für ein aer-

gleichbares Ersatzauto zu Grunde zu legen. Wenn der Ersatzwagen pivat zu

Sonderkonditionen gemietet wurde, ist ein Abzug aon 50 o/o vorzunehmeni46.

3. Fiktive Mietkosten

Verzichtet der Autoeigentümer bei an sich gegebener Ersatzpflicht auf die

Miete eines Ersatzfahrzeugs oder ist eine Anmietung eines Ersatzwagens/

z.B. eines Taxis oder eines Reisecars, unmöglich, stellt sich die Frage, ob die

eingesparten bzw. fiktiuen Mietkosterz gleichwohl geltend gemacht werden

können. Die Beantwortung dieser Frage hängt einerseits vom Vorhanden-

sein zumutbarer Ausweichmöglichkeitenl4T und andererseits davon ab, inwie-

weit von der Ersatzfähigkeit des Nutzungsausfalls ausgegangen wird.

Die älterebzw. kantonale Rechtsprechung bejaht - vorbehältlich eines "cas

d'abus manifeste"148 - den Nutzungsausfall eines beschädigten Autos als Scha-

den, und zwar unabhängig davory ob ein Ersatzf.ahrzeug gemietet wurdelae,

jedoch nur für die Dauer vom Zeitpunkt der Beschädigung bis zum Zelt-

punkt, in dem die Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs zumutbar istlsO. Die

Nutzungsausfallentschädigung beträgt bei einem Ersatzwagenmietverzicht

40 bis 50 % der mutmasslichen Ersatzwagenmietkostenlsl.

In der Lehre wird mitunter nur bei einer Unmöglichkeit der Miete eines Ersatz-

fahrzeugs, Z.B. bei Fahrschulfahrzeugen, Taxis oder Cars, ein Ersatzanspruch

bejaht. Der Geschädigte soll in diesem FalI zwar nicht die mutmasslichen

Vgl. Urteil BGH vom 04.12.2007 (VI ZR 24U06) E.II/3a.

Vgl. Urteil OLG Hamm vom24.02.1993 (1'3U 1'82192).

Dazu sogleich infra Ziff.VIß16li und ii.

IdT 1964I S.455 Nr. 68.

Vgl. Urteil Tribunal cantonal NE vom 02.02.1981i.S. Liechti c. La Bäloise = ldZ 1984 |

5.444 Nr. 52 (Zweitfahrzeug) und JdT 1964I S.455 Nr' 68.

Dazu infra Zitf .VIlBl4.

Vgl. Urteil Tribunal cantonal NE vom 02.02.1981i.S. Liechti c. La Bäloise = JdZ 1984l

5.444 Nr. 52.

145
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t4/

148

149

150
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Mietkosten eines gleichwertigen Fahrzeugstsz, sondern die weiterlaufenden
Fixkosten als Nutzungsausfallentschädigung erhaltenlsE. Eine Ersatzpflicht

wird ferner - an Stelle der fiktiven Ersatzwagenmietkosten - frir die Kosten
a o n Re s er a efahr z eu g en ffi n tI i cher V erkehr sb e tr i eb e bej ahlt sa.

Nach der vorliegend vertretenen Meinung ist generell von der Ersatzfähigkeit
der normatiaen und fiktiaen Ersatzwagenmietkosten auszugehen, weil einerseits
der Geschädigte nicht verpflichtet ist, einen Ersatzwagerr zu mieten, und
andererseits der Geschädigte nicht schlechter gestellt ist. Es wäre zudem
nicht nachvollziehbar, warum die normntiaen und fiktiaen Reparaturkosten und
die Wiederbeschffingskosten bei einem Reparatur- bzw. Anschffingsaerzicht,

nicht aber die fiktiven Mietkosten bei einem Ersatzwagenverzicht bzw. einer
nicht möglichen Ersatzwagenmiete entschädigt werden sollen.

Da die Ersatzfähigkeit von normativen und fiktiven Ersatzwagenmietkosten

eng mit der Ersatzfähigkeit von Nutzungsausfällen zusammenhängt, ist in
Verallgemeinerung der uneinheitlichen kantonalen Rechtsprechung dem Ge-
schädigten ein Wahlrecht einzuräumen. Entweder macht er die tatsächlichen
Ersatzwagenkosten und allfällige nutzlose Aufwendungen geltend oder
aber er beansprucht eine pauschalierte Nutzungsausfallentschädigung für alle
unmittelbaren und mittelbaren Nutzungsausfälle während der Dauer der zumutba-
r e n Rep ar a t ur - b zw . W i e d erb e s ch ffi n g sfr i s tt ss .

4. Angemessene Mietdauer

Die Ersatzwagenmietkosten sind während der zumutbaren Reparatur- bzw.
Wiederbeschffingsdauer zu entschädigen. Zumutbar ist die Reparatur bzw.

So aber z.B. urteil oLG Bamberg vom 16.09.797s (sU 6717s) = VersR 1976, S.g7z (60%

der Bruttomiete für vergleichbares gewerblich genutztes Fahrzeug).

Ygl. z.B. HAtrttrlt R.AJ. Rrnen H., Chömage-Entschädigung bei schweren Nutzfahrzeu-
gen, in: 9VK1987, S. 106 ff.

InfraZiff .VIIß13.

Weiterfährend infra Ziff . VIIC1L.

r52
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Beschaffung eines Ersatzautos innerhalb von sechzehn Tagentso bzw. zwi-

schen zehn und fünfzehn Tagentsz. Diese - nicht zuletzt in rechtsvergleichender

Hinsicht unrealistisch kurze158 - Frist beginnt jedoch erst dann zu laufen,

wenn der Geschädigte tatsächliche bzw. zumutbare Kenntnis davon hat,

dass das Auto repariert werden muss bzw. nicht mehr repariert werden

kannlse.

Eine länger andauernde Ersatzpflicht setzt voraus, dass eine entschuldbare

Lieferaerzögerung eingetreten ist oder der Haftpflichtige bzw. dessen Versi-

cherer trotz umgehender Akontoanfrage keine angemessenen Akontoleistungen

erbracht hat und der Geschädigte aus eigenen Mitteln zumutbarerweise

nicht in der Lage war, ein Ersatzauto mit eigenen Mitteln, nötigenfalls mit-

tels eines Darlehens760, zlLt mieten bzw. zu kaufen161. Sind die Voraussetzun-

gen erfüllt, ist für die tatsächliche Dauer des Nutzungsausfalls, u.U. sogar

fijr mehrere Monatel62, Ersatz zu leisten. Der Geschädigte ist in jedem Fall

aber gehalten, die Mietdauer so kurz wie möglich zu halten; er hat insbe-

sondere auch eine allfällige geplante Urlaubsreise zu verschieben.

756

157

Vgl. Urteil Camera Civile TI vom 22.12.1974 i.S. Borromini c. Corporazione boggesi alpe

di  prato :  R"p 1976,5.37 E.Fla und b.

Vgl. Urteile KGer SG vom 20.03.1985 = qZ 7986,5.199, Tribunal cantonal NE vom

02.02.1981, i.S. Liechti c. La Bäloise = JdZ 19841S. 444 Nr. 52, Tribunal cantonal VD vom
07.05.1,975 = JdT 1976 I S. 459 Nr. 66 und Cour de justice civile GE vom 18.01.1974 i.S.
Grobet et Helvetia Accidents c. Grossrieder = SJ 1975,5.81 E. E.

Siehe ScHaFFHAUSER RsNEiZEt-t-wEGER JAKoB, Grundriss des schweizerischen Strassen-

verkehrsrechts, Band II: Haftpflicht und Versicherung, Bem 1988, N 1124.

Vgl. Cour de justice civile GE vom 18.01.1974 i.S. Grobet et Helvetia Accidents c. Gross-

r ieder =517975, S.81 E. E.

Vgl. ScUaTFHAUSER Rgttg/ZEt-t-wEGER Jaxon, Grundriss des schweizerischen Strassen-
verkehrsrechts, Band II: Haftpflicht und Versicherung, Bern 1988, N 1124.

Vgl. Urteile KGer SG vom 20.03.1985 = SJZ 1986, 5.199, und Tribunal cantonal VD vom

07.05j975 =JdT 1.976I S. 459 Nr. 66.

Vgl. Urteil LG Düsseldorf vom 22.01.2007 (I 1 U 151/06) E.III|9 ff. (sieben Monate).

158

159

760

161

162
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5. Vortei lsanrechnung

Die Benützung eines Ersatzfahrzeugs hat für den Geschädigten grundsätz-

lich keine finanziellen Vorteile. Er muss zwat die kilometerabhängigen Be-

triebskostery wie z.B.Benzinkosten, für das beschädigte Auto nicht aufwen-

den, solche fallen aber für das Ersatzfahrzeug an. Ein Teil der Lehre fordert

gleichwohl einen Schonungsnbzug, weil das beschädigte Auto während der

Dauer der Reparafur nicht benutzt wird bzw. nach erfolgter Reparatur län-

ger benutzt werden kann163. Die deutsche Praxis macht einen Abzug in der

Höhe von 3-10 "/o der Ersatzwagenmietkostenl64. Entsprechend können ge-

ringfügige Ersatzwagenmietkosten nicht geltend gemacht werdenl6s.

Bei der Miete eines gleichwertigen Neuwagens oder eines höherklassigen Ersatz-

wagens ist ein Abzug vorzunehmery um dem Alter oder allfällig vorbestan-

denen erheblichen Einschränkungen des Nutzungswerts des beschädigten

Autos Rechnung zu tragen. Abzij.ge für eine Neuwagenmiete sind aber zu-

rückhaltend vorzunehmen, weil ältere Fahrzeuge in der Regel denselben

Nutzungswert wie Neuwagen haben und der Geschädigte u.U. nicht die

Möglichkeit hat, in seiner Wohnregion ein gleichwertiges Occasionsauto

innert nützlicher Frist zu mieten166.

HARDY LANDOLT
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So z.B. Hürrg KLAUT Schadenersatzansprüche rund um das Auto (Fortsetzung), in: SJZ
1987, 5.323 ff  . ,329 f .

Der Ersparnisabzug betrug nach der älteren Rechtsprechung 15 %. Dieser Abzug wurde
in einem Cutachten von WoLFGeNc MglNtG, Leiter der Forschungsstelle Automobil-
wirtschaft an der Universität Bamberg (publiziert in: DAR 1993,5.287 ff .), als zu hoch
qualifiziert. Seither wenden die Gerichte tiefere Ersparnisabzüge von 10 % (siehe z.B.
OLG Dresden vom 28.05.2008 17 U 13U081 und OLG Hamm vom 04.06.2004

[13U 149199]) bis 3"/" der Mietwagenkosten (vgl. Urteil OLG Nürnberg vom 10.05.2000

[9 U 672100] = DAR 2000, S.527 = VersR 2001, S.208) an. Bei Anmietung eines klassen-
niedrigeren Fahrzeugs entfällt die Anrechnung einer Eigenersparnis in jedem Fall (vgl.
Urteil OLG Frankfurt vom 08.12.7994116U 2331931 = NZV 7995,5.108, und ferner OLG
Hamm vom 26.10.1993 L9 U 103/931).

Siehe z.B. Urteile LG Gera vom 02.10.2002 (1. S 80/02) (2,8%) und vom 11.09.2001
(B S 151/01) (4,s %).

166 Siehe z.B. die Hinweise in Urteil BGH vom 23.77.2004 (VI ZR 357103) E.II/1.
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Vollkaskoprämien für das Ersatzfahrzeug sind zu entschädigen, nicht zuletzt

deshalb, weil allfällige Reparaturkosten des Ersatzautos bei einer vom Ge-

schädigten unverschuldeten Beschädigung desselben einen mittelbaren

Vermögensschaden darstellenl6T. Ob im Einzelfall Abzüge unter dem Ge-

sichtspunkt eines Vorteilsausgleichs in Betracht kommen, unterliegt der

Beurteilung durch den Tatrichter, der nach Massgabe der Beweisanträge des

Haftpflichtigen zu entscheiden hat168.

6.  Schadenminderung

i. Benutzung öffentl icher Verkehrsmittel

Die ältere Rechtsprechung hat die Ersatzwagenmietkostenentschädigung

von der Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel abhängig

gemacht, bei einem täglichen Mehraufwand von mehr als drei Stunden für

den Hin- und Rückweg zur Arbeit aber die Unzumutbarkeit bejahttet. Da der

Geschädigte Anspruch auf Realersatz hat, ist er berechtigt, nach Eintritt des

haftungsbegründenden Ereignisses dasselbe Transportmittel - selbst bei hohen

MietkostenlT0 - zut benützen wie vorher. Ob dem Geschädigten die Benut-

zurrg d,er ffintlichen Verkehrsm.ittel zumutbar ist, ist deshalb unerheblichlTl.

Der Einwand, dass der eine oder andere Geschädigte, müsste er die Mietkos-

767

168

769

770

Vgl. RonEnro Vrro, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zirich2002, N 701.

Siehe Urteil BGH vom 15.02.2005 (VI ZR74l04) =BGHZ200513,5.770 ff. = NIW 200511.5,
s. 1041 ff. : vRS 200515,s.321ff. = NZV 200516, S. 301 f. : RdW 200519,5.275 f.

Vgl. Urteil RekKom SG vom 09.72.7964 = CVP 1964,5.29 =5J21,968,5.119.

Der Geschädigte braucht auch bei sehr hohen Mietwagenkosten nicht auf die Anmie-

tung zu verzichten, wenn andere Lösungen, etwa Umsteigen auf die Bahn oder Kauf ei-
nes Interimsfahrzeugs auf einer Urlaubsreise, nicht zumutbar sind (Urteil BGH = NIW
1985, S. 2637 = VersR 1985, S. 1090).

A. A. MERZ HANI Probleme des Haftpflichtrechts nach SVG, in: Rechtsprobleme des
Strassenverkehrs, Berner Tage für die Juristische Praxis 1.974, Bern 1975, S.'1.0I ff., 1.12,
und Hürrr Klaus, Schadenersatzansprüche rund um das Auto (Fortsetzung), in: SJZ
1987,5.323 fI., 328.
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ten selbst bezahleru öffentliche Verkehrsmittel benützen wirde172, ist vom

Haftpfl ichtigen zu beweisen.

Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist nur dann zumutbar, wenn der

Ceschädigte mit dem Auto geringe Distanzen - unter 20 km pro Tag173 - zu-

rückgelegt hat bzw. während der Reparatur- bzw. Wiederbeschaffungsfrist

zurickzulegen hat. Bestehen keine öffentlichen Verkehrsmittel, können azs-

nahmsweise Taxikosten entschädigt werden174. Ersatzwagenmietkosfen sind nur

dann ersatzfähig, wenn berufliche, private oder familiäre Gründe trotz

durchschnittlich unter 20 km täglich zurückgelegter Strecke die stöndige

V er fü gb arkei t ei n e s Mie tw a g erz s e rf o r de rn1 7s.

ii. Benutzung des Zweit- bzw. Firmenwagens

Zumutbar ist die Benützung eines Zweit- oder FirmenautoslT6, sofern dieses

vom Ceschädigten ausschliesslich benutzt werden kann. Der Geschädigte

kann in diesem Fall nur die kilometerabhängigen Betriebsmehrkosten geltend

machen. Die Voraussetzung der ausschliesslichen Benutzbarkeit ist nicht erfüllt,

wenn das Zweitauto regelmässig vom Ehegatten bzw. Lebenspartner oder

anderen Personen, z.B.Arbeitskollegen, für berufliche oder private Zwecke

benutzt wird, denn eine bedarfsgerechte bzw. tageweise Miete eines Ersatzwa-

gens ist dem Geschädigten nicht zumutbarl77. Vom Geschädigten bzw. des-

sen Ehegatte oder Lebenspartner kann - obwohl Letztere nicht schadenmin-
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775

176
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So aber HürrE KLAUS, Schadenersatzansprüche rund um das Auto (Fortsetzung), in SJZ
7987,5.323 ff . ,328.

So z.B. Urteile OLG Hamm vom 23.01.1995 (1.3U 178194) und OLG Frankfurt am Main
vom 24.05.1994 (11U 23194) sowie LG München I vom 08.04.2005 (17 S 20753104), AG
Sangerhausen vom 30.03.2005 (1 C 155/04 II), AG Berlin-Mitte vom 17.01.2003 (101
C3348102) und LC Baden-Baden vom 1,L.1.0.2002 (1520102).

So z.B. Urteil LG Baden-Baden vom 1.1..10.2002 (15 20102).

Vgl. Urteil OLG Hamm vom 23.01.1995 (13 U 178194).

Vgl. HürrE KLAUS, Schadenersatzansprüche rund um das Auto (Fortsetzung), in: SJZ
1987,5.323 tf ., 329 m.H.

Gl. M. HürrE KLAUT Schadenersatzansprüche rund um das Auto (Fortsetzung), in SJZ
7987, S. 323 ff .,330 (mit Bezug auf die Ersatzpflicht für Samstage und Sonntage).

172
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derungspflichtig sind - immerhin verlangt werden, dass sie einen Ersatzwa-

gen wählen, der dem billigeren der beiden Privatautos entspricht.

i i i .  Angemessenhei tderMietwagenkosten

a. Beschaffung des Ersatzwagens

Der Geschädigte hat innert nützlicher Frist den umständehalber günstigsten

Ersatzwagen z1r beschaffen. Der Geschädigte darf sich bei der Suche nach

einem Ersatzfahrzeug nicht auf die engere Wohnregion beschränken und ist

zudem verpflichtet, auch andere Automarken zu berücksichtigenl78. Vom Ge-

schädigten kann verlangt werden, eine oder zwei Konkurrenzofferten des zu

mietenden Ersatzfahrzeugs einzuholenlTe.

b. Miettarif

Der Geschädigte hat von mehreren auf dem ihm offen stehenden Markt

erhältlichen Mietwagentarifen innerhalb einer Toleranzgrenze grundsätzlich

das günstigste Angebot anzunehmenl8O. Der Geschädigte hat sich bei vor-

aussichtlich längerer Mietdauer,'d.h. bei einer Mietdauer von mehr als einer

Woche, auch nach Sonderangebotenbzw. Langzeittarifen ohne Kilometerbegren-

zung zu erkundigentst. Die Obergrenze der ersatzfähigen Mietwagenkosten

liegt - nach deutscher Praxis - in jedem Fall beim dreifachen Nutzungsaus-

fall182.

Akzeptiert der Geschädigte ohne Not einen überhöhten Unfalltari6tsa, sind

ihm die nach dem ortsüblichen Normaltarifls4 mutmasslichen Ersatzwagen-

178

179

180

181

182

183

Vgl. Urteil BezGer Zofingen vom 03.03.1988: CaseTex Nr. 1008 = SC Nr. 536u".

Vgl. Urteil BGH vom 19.04.2005 (VI ZR 37104)E.2b.

Statt vieler Urteil BGH vom 11.03.2008 (VI ZR 164107) E.IU1,.

So z.B. Urteil OLG München vom 77.05.7994 (5 U 5630/93) = NZV 1994,5.359.

Vgl. Urteil OLG München vom 17.05.1994 (5U 5630193) = NZV 1994,5.359.

Autovermieter müssen den Geschädigte darauf hinweisen, dass der fragliche Miettarif

ein Unfalltarif ist und der Haftpflichtige bzw. dessen Versicherer die Kosten mögli-
cherweise nicht vollständig zu übernehmen haben. Ohne eine solche Aufklärung kann
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kosten zu erstatten bzw. der Unfalltarif, sofern und soweit dieser erforder-

lich warl8s. Ein höherer Unfall- bzw. Mietwagentarif kann im Hinblick auf

die Besonderheiten des Einzelfalls, z.B. die Unfallsituatiory die Vorfinanzie-

rung/ das Risiko eines Ausfalls mit der Ersatzforderung wegen falscher Be-

wertung der Anteile am Unfallgeschehen durch den Geschädigten oder das

Mietwagenunternehmen u.ä., gerechtfertigt seiry setzt aber immer unfallbe-

din gte Mehrleist un gen des V er mie ter s v or ausl 86.

Ein um 20 % höherer Unfalltarif ist in der Regel noch vertretbarlsT. Eine Re-

duktion ist nicht zulässig, wenn der Geschädigte, der nicht Inhaber einer

Kreditkarte ist, nach einem Verkehrsunfall am zweiten Weihnachtstag einen

Ersatzwagen zu einem deutlich über dem Normaltarif liegenden Mietpreis

anmietetl88.

C. Entschädigung für den mittelbaren Nutzungsausfall

1. Nutzungsausfallentschädigungnach schweizerischem Recht

Die Ersatzfähigkeit von nutzlosen Aufwendungen, insbesondere von Servi-

ce-, Ohnehin- und Annullationskosten, ist in der Lehre umstrittenlse. Die

der Autovermieter die nach Zahlung des Haftpflichtversicherers noch offene Miete
nicht direkt vom Geschädigten geltend machen (siehe Urteile BGH vom 10.01.2007 [XII
ZR72l04) und vom 28.06.2006 [XII ZR 50104] = NJW 2006,5.2618).

Nach der Meinung des BGH können der Schadenberechnung entweder durchschnittli-
che oder ortsüblichen Mietkosten zu Grunde gelegt werden. Akzeptiert der Geschädigte
die anhand eines Mietwagenpreisspiegels ermittelten Mietwagenkosten nicht, hat er die
Tatsachen nachzuweisen, die tiefere bzw. höhere Mietpreise nahelegen (vgl. Urteil BGH
vom 11.03.2008 IVI 2R 164107]).

Ygl. z.B. Urteile BGH vom 15.02.2005 (VI ZR 1,60104), vom26.-1.0.2004 (VI ZR 300/03) und
vom 12.10.2004 (VI 2R 151, 103).

Vgl. Urteil BGH vom 04.04.2006 (VI ZR 338/04) E.IIlzb.

So z.B. Urteil OLG Köln vom 02.03.2007 (19 U 181/06).

Vgl. Urteil OLG Köln vom 19.06.2005 (16 U 10/06) = NZV 2007,5.81.

Bejahend z.B. Hürrr KLAUS, Schadenersatzansprüche rund um das Auto (1. Teil), in:
SIZ 1,987,5.289 ff .,296 (Servicekosten), OrlNcen KenUSranr Eun W., Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Bd. I: Allgemeiner Teil, 5. A., Zürich 1995, S 6 N 376, und ScuarFHAU-
srn RuNE/ZELLWEGER JAKOB, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
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Haftpflichtrechtliche Ersatzpflicht für Autoschäden

Rechtsprechung erachtet nutzlos gewordene Aufwendungen im Zusam-

menhang mit Ferien- und Freizeitaergnügen als ersatzfähigteo. Die Ersatzpflicht

für vor dem Eintritt des haftungsbegründenden Ereignisses bereits getätigte

ffiktiue Auslagen und die weiterlaufenden Kosten, die sich als nutzlos erweisen,

ist billig. Nicht entschädigungsfähig sind die Kosten fur die Wiederholung des

nutzlos gewordenen Vorhabens. Ein Journalist, der eine geplante Afrikareise

nicht unternehmen konnte, kann nur den Gewinnausfall und bereits getätig-

te Aufwendungen, nicht aber die Kosten für das Nachholen der Reise ge-

Itend machenlel.

Die kantonalen Gerichte in der welschen Schweiz und im Tessin bejahen die

Ersatzfähigkeit des Nutzungsausfalls während der Reparatur- bzw. Wiederbeschaf-

fungsfristle2 und wenden pauschale Tagessätze an. Die Nutzungsausfallent-

schädigung beträgt bei einem Ersatzwagenmietverzicht 40 bis 50 % der

mutmasslichen Ersatzwagenmietkostenle3. Ein Tagesansatz von CHF 15.- für

das Jahr 1981 ist nicht zu beanslsndsntea. Für das Jahr 1991 ist von einem

Band II: Haftpflicht und Versicherung, Bern 1988, N 1128, ablehnend z.B. Brehm, BE-K,
N 83 zu Art.41 OR. Dazu ferner Rsv Hurruz, Deliktsrechtliche Ersatzfähigkeit reiner
Nutzungsbeeinträchtigungen an Sachen, Ein künftiges Diskussionsthema in der
Schweiz?, in: Liber amicorum Pierre Widmer, Wien 2003, S.283 ff .

Vgl. Urteile KassGer ZH vom 75.72.1995: SJZ 1997,5.419 : ZR 1997 Nr. 16 E. 3 und 4
(zwei Drittel der getätigten Ferienkosten), OGer ZH vom 1,6.06.1.998 (U/O/N8980003) =

SG 1998 Nr.54 E.2.1 und vom 13.11.1980 = ZR 1980 Nr. 131 E.3 und HGer ZH vom
20.03.1.987102.06.1988 = SJZ 7990, S. 32; ferner Urteil BGer vom 31.01.2000 (4C.34011999)
E. A (Ersatzfähigkeit von Skipasskosten) und ZVW 7999, 5.37 8.2.2.2, sowie Urteil
BGH vom 22.02.7973 (III ZR 22171) = BGHZ 60, 5.21.4 = NJW 1973, 5.747 = YersR 1973,
s.441.

Vgl. Urteil OGer ZH vom L6.06.1,998 (U/O/NE980003) = SG 1998 Nr. 54 8.2.1..

Vgl. Urteile Pretore del Distretto di Lugano vom '14.07.1997 i.S. T. M. = SG Nr. 1271,
Tribunal cantonal NE vom 02.02.7981 i.S. Liechti c. La Bäloise = JdZ 19841 S. 444 Nr. 52
und JdT 1964I S. 455 Nr. 68 sowie ferner FUURER STEPHAN, Ausgewählte Fragen im Zu-
sammenhang mit der Liquidation von Sachschäden, in: Koller Alfred (Hrsg.), Tagungs-
beiträge Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1993, St. Gallen 1993,5.73 ff ., 81.

Vgl. Urteil Tribunal cantonal NE vom 02.02.1987 i.S. Liechti c. La Bäloise=JdZ1984I
S.444 Nr. 52.

Vgl. Urteil Tribunal cantonal NE vom 02.02.1987 i.S. Liechti c. La Bäloise=JdZ1984l
5.444 Nr.  52.
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Tagesans atz zwischen CHF 20.- und CHF 30.- auszugehenres. Im Hinblick

auf die Teuerungsentwicklung ist für das Jahr 2007 ein Tagesansatz für nor-

matiaen Ersatzwagenmietkosten aon CHF 24.- bis CHF 36.- gerechtfertigt. Da

weitere Nutzungsausfälle bestehen, ist dieser Tagesansatz angemessen zu

erhöhen. Die deutsche Ersatzpraxis wendet Tagesansätze von 27 bis 99 Euro

dfl1e6, was 45 bis 160 Franken entspricht. De lege ferenda et lata ist von diesen

Ansätzen auszugehen, wobei eine ermessensweise Absfufung nach Klasse,

Alter und Ausstattung des Autos zu erfolgen hat.

2. Nutzungsausfallentschädigungnach deutschem Recht

Der Geschädigte kann an Stelle der Ersatzwagenmietkostenbzw. für alle Nut-

zungsausfälle eine pauschale Nutzungsausfallentschädiguw geltend machen.

Diese wird nicht nur bei priaat, sondern auch gewerblich bzw. gemischtleT oder

behördlich genutzten Fahrzeugen gewährt. Voraussetzung ist allerdings, dass

das Auto ständig verfügbar gewesen bzw. benötigt worden wäre. Diese

Voraussetzung ist etwa bei Wohnmobilen und Wohnwagenle8 sowie Oldti-

mernlee nicht erfüllt.

Die Nutzungsausfallentschädigung der einzelnen Fahr zeugtypen richtet sich

nach der Tabelle von SeNostrtlDANNER/KüppnnsnuscH2oo. In der Nutzungs-

ausfalltabelle werden die einzelnen Fahrzeugtypen nach Klassen, Alter und

AusstatLung abgestuft. Bei der Berechnung wird von den durchschnittlichen

Mietpreisen für ein gleichtaertiges Fahrzeug (35 bis 40 %) ausgegangen. Die Ta-

gesansätze liegen in der Regel zzaischen 27 und 99 Euro pro Tag.

195
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797

198
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Siehe z.B. Urteil Pretore del Distretto di Lugano vom 14.07.1997 i.S. T. M. = SG Nr. 1271.

Dazu sogleich infra nächste Ziffer.

Siehe dazu z.B. Urteil OLG Stuttgart12.07.2006 (3 U 62106).

Vgl. Urteil OLG Celle vom 08.01.2004 (14 U 100/03).

Vgl. Urteil OLG Frankfurt am Main vom 11.03.2002 (1 U 33/01).

Die Tabelle wird jährlich nachgeführt und in der NJW veröffentlicht (aktuell: Beilage zu

Heft 1/2008). Die ftir LKW geltenden Ansätze sind nach der Tabelle von DauNrR/
EcuneR zu berechnen.
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Die Ansätze der Nutzungsausfalltabelle gelten nur für Autos bis zum Alter aon

fu"f lahren. Die Nutzungsausfallentschädigung eines Autos zwischen fünf
und zehn Jahren bestimmt sich nach der nächstniedrigeren Gruppe. Fahr-
zeuge, die älter als zehn Jahre sind, werden um zwei Gruppen herabgestuft.

Ist eine Herabstufung nicht möglich, da sich das Fahrzeug schon in einer zu
niedrigen Gruppe befindet, ist die Differenz zwischen der Nutzungsausfall-
entschädigung und den Reservefahrzeug- bzw. Vorhaltekosten zu zahlen.
Für ältere Fahrzeuge in einem sehr schlechten Zustand besteht nur ein An-
spruch auf die Vorhaltekosten2ol.

Die Höhe der Nutzungsausfallentschädigung ist nicht durch den Wert des
Fahrzeugs begrenzt. Ob die Nutzungsausfallentschädigung in einem erheblichen
Missaerhältnis zum Zeitwert des Fahrzeugs stehf ist unerheblich. Der Haft-
pflichtige kann nämlich durch eine schnellere Ersatzleistung oder Zahlung
eines Vorschusses den Geschädigten finanziell in die Lage versetzen, eine
Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung zu einem früheren Zeitpunkt vorzu-
nehmen und so die Nutzungsausfallentschädigung ausschliessen2o2.

Vll. Entschädigung für mittelbare Vermögensschäden

A. Allgemeines

Nach Art.58 SVG besteht keine Ersatzpflicht für reine Vermögensschäden2l3.

Reine Vermögensschäden sind Schäden des Autoeigenhimers, die nicht als
rechtserhebliche Folge der Sachbeschädigung eingetreten sind. Reine Ver-
mögensschäden sind z.B. Ausgleichszahlungen an den Leasinggeber bei der
durch den Totalschaden erfolgten vorzeitigen Kündigung des Leasingsvert-
rags und höhere Leasinggebühren, die beim Geschädigten anfallery weil er
in einem Totalschadenfall ein anderes Auto least204.

Vgl. statt vieler Urteile BGH vom 25.01.2005 (VI ZR 112104) und vom 23.71.2004 (VI ZR
357103).

Vgl. z.B. Urteil BGH vom 08.03.2004 (1 U 134103).

Vgl. BGE 1061175F,.2.

Vgl. urteil BGH vom 05.11.1991 (vI zR 145191) = NZV 1992, s.227 = Nlw rgg2, s. s53
F..IU1f., und JdT 1984 I, S. 437 .
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Keine Ersatzpflicht besteht auch für indirekte Vermögensschäden von Drittper-

sonen (sog. Reflexschäden), darunter fallen z.B. Löschkosten Dritter bei ei-

nem Autobrand20s. Drittkosten sind dann zu entschädigen, wenn der Auto-

eigentümer dem Dritten, z.B. im Rahmen der Geschäftsführung ohne Auf-

trag, Ersatz leisten muss. Beim Verzugsschaden, der infolge der Beschä-

digung des Autos bei Dritten eintritt, ist deshalb zu unterscheiden, ob der

Autoeigentümer vertraglich für den V erzugsschaden einzustehen hat206.

Von den reinen und indirekten Vermögensschäden zu unterscheiden sind

mittelbqre Vermögensschäden, die als Folge einer Sachbeschädigung oder Kör-

perverletzung beim Autoeigentümer oder Dritten als Direktschaden eintre-

ten. Da auch für den mittelbaren Schaden gehaftet wird207, hat der Haftpflicht-

ige auch für den mittelbaren Autoschaden, insbesondere mittelbare Kosten

und Erwerbsausfall des Autoeigentümers2)8, Ersatz zu leisten2Oe.

Vgl. BGE 104 II 95 ff. Siehe dazu Urteil ZivGer Sarine vom 08.02.1978 i.S. B c. Z = SG
Nr.97 (Sicherungs- und Aufräumkosten nach Brandstiftung) und ferner VPB 1984
Nr. 12 E. 4 und 5, Entscheid Verwaltungsrekurskommission SG vom 06.07.1999 i.S. Ber-
ner Versicherungen c. Politische Gemeinde Gommiswald : SGW 1999 Nr. 7 (zur Bedeu-
tung von Art.59 USC) und ferner ScHuungn A'., Löschkosten bei Autobränden, in: SVK
1988, S. 271. ff.

Undifferenziert ScHeTFHAUSER RgNE/Zgt-t-wEGER IAKoB, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Band II: Haftpflicht und Versicherung, Bern 1988, N 1130.

Vgl .  BCE 11.811342=Pra1993 Nr.211 E.2a,96II108, 491465,3111416 E.2 und 2711579
sowie Urteil BGer vom 08.12.1.986 i.S. Einwohnergemeinde Emmen c. W. = SG 1986
Nr.48 E.2b.

A. A. Urteile KCer VD vom 26.11.1999 i.S. PB AG c. National Versicherungs-Gesell-
schaft = RIW 1999 Nr. 63 = SG Nr. 1425 E. IV und ferner AmtsGer LU vom 31.05.1990 =

CaseTex Nr. 1985.

Vgl. Urteil AppGer FR vom 26.05.7999 = RFJ 1999, S.226E.zbhb.
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B. Mittelbare Kosten

1. Al lgemeines

Mittelbare Kosten sind u. a. Abschlepp-2l0 und Interventions-211, Unter-

suchungs-212, Beseitigungs-zte, Reise-zt+, NeuZulassungs-zts snd Homologie-

rungs-2i6, Anwalts-217 und Gutachtens-218 sowie Finanzierungskosten, z.B.

Kreditzinsen2le und Zinsausfallschäden220. Nicht zu entschädigen sind

213

212

217

Der Geschädigte hat lediglich einen Anspruch auf Erstattung der Abschleppkosten für
das Verbringen in die nächstgelegene geeignete Werkstatt (statt vieler Urteil AC Wies-
baden vom 18.08.1.993 196 C 4651931). Die Schadensminderungspflicht wird verletzt,
wenn der Geschädigte bei zu erwartendem Totalschaden das Fahrzeug über eine Ent-
fernung von 650 km abschleppen lässt (vgl. Urteil AG Birkenfeld vom 03.08.1983

[3 C 148/83]).

Vgl. Urteil BGer vom 16.03.2000 (2C.311998) E. 4alcc ("frais d'intervention de gendarme-
rie").

Vgl. Urteil BGH vom 24,05.2000 (IZR84l98).

Vgl. BCE 1,27 III73 : AJP 2001, S. 723 (Bemerkungen von Vito Roberto) : ZBIV 2003,

S.43 (Bemerkungen von Heinz Hausheer und Manuel Jaun) E. 5a.

Vgl. Urteil BGer vom 16.03.2000 (2C.311998) E.4albb und Pretore del Distretto di Luga-
no vom 1.4.07.1997 i.S. T. M. : SG Nr. 1271.

Vgl. Hürlr KLAUS, Schadenersatzansprüche rund um das Auto (1. Teil), in: 5J21,987,
s.289 ff . ,296.

Vgl. Urteil BGer vom 16.03.2000 (2C.311998)E.4alcc.

Dazu statt vieler BGE 117 II 101 = Pra 7991, Nr. 163 8.44 und ferner HürrE KLAUS,
Schadenersatzansprüche rund um das Auto (Fortsetzung), in: SIZ 1987,5.323 ff ., 334 ft.

Vgl. Urteil Camera Civile TI vom 22.1,2.1974 i.S. Borromini c. Corporazione boggesi alpe
di prato : R"p 7976, 5.37 E. F lc. Der Beizug eines Sachverständigen ist bei Bagatellschä-
den nicht notwendig. Bei einem Reparaturaufwand von rund 750 Euro (vgl. Urteile LG
Berlin vom 11.03.2004159 S 5121031 und AC Nürnberg vom 01.10.2002116 C 63381021)
bzw. 1000 DM (vgl. Urteil AG Chemnitz vom 17.11.1997 [13 C 472U97]) liegt kein Baga-
tellschaden mehr vor. Gutachterkosten in der Höhe von bis 10 % des Schadens sind ver-
tretbar (vgl. AG Coburg vom07.17.2002 [15 C7076102]).

Vgl. RonEnro Vrro, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zürich 2002, N 694 (bejahend nur
bei einem erheblichen Finanzierungsbedarf).

Ein mittelbarer Zinsausfallschaden besteht auch im Zusammenhang mit der vorzeitigen
Fälligkeit von Ausgleichszahlungen an den Leasinggeber bei der durch den Totalscha-
den erfolgten vorzeitigen Kündigung des Leasingvertrags, obwohl die Ausgleichszah-

216
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Transportkosten von und zur Arbeit, wenn dem Geschädigten die Mietkos-

ten eines Ersatzfahrzeugs entschädigt werdenzzt.

2. Versicherungsprämien

i. Franchise und Selbstbehalte

Der Geschädigte, der den Autoschaden durch seinen Kaskoversicherer regu-

lieren lässt, hat die vereinbarten Franchisen und Selbstbehalte zu tragen. Solche

fallen entweder bei der Sachversicherung (Zeitwertversicherung) oder der

Vermögensversicherung (Neuwert- bzw. Zeitwertzusatzversicherung) an.

Da der Haftpflichtige nur für den Zeit- bzw. Wiederbeschaffungswert ein-

zustehen hat, sind durch ihn nur Franchisen und Selbstbehalte der Sachaersiche-

rung, nicht aber der Vermögensversicherung zu ersetzgypzz. Mitunter wird

der Haftpflichtige - zvt Unrecht - zum Ersatz der Vollkaskoselbstbehalte ver-

pflichtglzz:.

i i . Mehrprämie infolge Bonusverlusts

Der Geschädigte, der den Autoschaden durch seinen Kaskoversicherer regu-

lieren lässt, verliert einen allfälligen Bonus (Schadenfreiheitsrabatt), wenn

ihn ein Verschulden am Versicherungsfall trifft2z4 und der Kaskoversicherer

trotz Regress belastet bleibt. Besteht kein Selbstverschulden, stellt sich des-

halb die Frage nach der Ersatzpflicht für den Bonusverlust von vornherein

nicht.

lung selbst ein reiner Vermögensschaden ist (vgl. Urteil BGH vom 05.11.1991 [VI ZR

1451911= NZV 1992,5.227 = NIW 1,992,5. s53 E. rrl1, t.)

Siehe Urteil Camera Civile TI vom 22.1,2.1974 i.S. Borromini c. Corporazione boggesi
alpe di prato = Rep 1976, S.37 E. F/a und b.

Vgl. Urteil Cour de justice du canton de Genöve vom16.11.2001 = SG Nr. 1510 (Franchi-

se von CHF 500.-).

Vgl. Urteile BGer vom 16.03.2000 (2C.317998) E.4alaa und BezGer ZH vom 03.10.1988 =

CaseTex Nr. 1221 und 7222.

Ygl. z.B. Zift. A33 AVB Motorfahrzeugversicherung Basler 2004.
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Eine Ersatzpflicht für die Rückstufung im Bonus-Malus-System bzw. die da-

durch beim Geschädigten anfallende Mehrprämie kommt praxisgemäss nur

im Halter-Lenker-Verhältnis, nicht aber im Verhältnis zwischen Haltern in

Frage, weil die Rückstufung nicht durch die verwirklichte Betriebsgefahr,

sondern durch das Einverständnis des Versicherten, dass er den durch ihn

(mit-)verursachten Schaden teilweise selber bezahlen muss bzw. für die

Versicherungsdeckung im Schadenfall höhere Prämien leistet, ausgelöst

wird22s.

Der mithaftende Geschädigte ist jedoch nicht verpflichtet, sich an den eige-

nen Kaskoversicherer zu wendery wenn sich der Haftpflichtige weigert, für

den Autoschaden aufzukommen226. Reguliert der Kaskoversicherer den Au-

toschaden nicht, dann hat der Haftpflichtige den gesamten von ihm im

Rahmen der Haftungsquote zu tragenden Autoschaden zu entschädigen

und kann nicht einen Abzug für eingesparte Kaskoprämien geltend machen227.

3. Reserve- bzw. Vorhaltekosten

i. Al lgemeines

In der Lehre umstritten ist, ob für sog. Rese rve- bzw. Vorhaltekosten Ersatz
zu leisen ist228. Die Ersatzfähigkeit der Kosten aon Reseraefahrzeugen betrifft

Vgl. Urteile BGer vom 16.03.2000 (2C.311998) E. 4alaa, Cour de justice du canton de
Genöve vom 16.11.2001 = SG Nr. 1510 (Erhöhung der Kaskoprämie um CHF 4 321.-)
und KGer NE vom 1,1,.04.1983 = CaseTex Nr.998. Gemäss Schiedsgutachten von Ro-
lello ScHAR vom 72.02.1981. = CaseTex Nr.2100 besteht zwischen dem Bonusverlust
und dem haftungsbegründenden Ereignis von vomherein kein rechtserheblicher Zu-
sammenhang, weshalb in keinem Fall, auch bei voller Haftung des Lenkers, Ersatz ver-
langt werden kann.

Vgl. Urteil BGer vom 16.03.2000 (2C.311,998)E.Aalaa und SJ 1953, S. 81.

Vgl. Urteil Tribunal cantonal Vaud vom 16.01.1979 i.S. Winterthur c. Neyroud = JdT
1979 | S. 459 Nr. 55.

Siehe z.B. Henvs EDUARD, Chömageforderungen für öffentliche Verkehrsmittel, in: SJZ
7962, S.332 ff ., ScuesR RoLAND, Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadenaus-
gleichsystemery Basel/Frankfurt a.M. 1984, N 205, ScHaTFHAUSER RINE/ZEI-I-wEGER

faron, Crundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band II: Haftpflicht und
Versicherung, Bem 1988, N 1,127 m.H., ablehnend Hürrr Klaut Schadenersatzansprü-
che rund um das Auto (Fortsetzung), in: SJZ 7987,5.323 ff .,331 f .
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einerseits in tatsächlicher Hinsicht behördlich und gewerblich genutzte Fahrzeu-

ge, die faktisch nur durch den Geschädigten selbstbzw. gar nicht durch ein

Ersatzfahrzevg ersetzt werden könnery und in rechtlicher Hinsicht mehrere

Rechtsfragen (Vorsorgekosten, normative Ersatzwagemietkostery Nutzungs-

bzw. Gewinnausfall).

i i . Behördlich genutzte Fahrzeuge

Die deutsche Praxis bejaht bei behördlich genutzten Fahrzeuge, bei denen we-

der Ersatzwagenmietkosten noch ein Gewinnausfall anfallen, einen Scha-

den22e. Dieser besteht in den Reserae- bzw. Vorhaltekosten, die an Stelle der Er-

satzwagenmietkosten entschädigt werden23o. Neben den Vorhaltekosten wird

aber eine zusätzliche Nutzungsausfailentschädigung grundsätzlich nicht

geschuldet23l.

Wer einen Linienbrzs beschädigt, hat die auf die Reparaturzelt entfallenden

Vorhaltekosten eines Reservefahrzeugs auch dann zu ersetzen, wenn der

Ausfall des beschädigten Fahrzeugs durch Einsatz einer allgemeinen Be-

triebsreserve aufgefangen werden kann. Dass ein Reservefahrzeug eigens

für fremdverschuldete Unfälle gehalten wurde, ist nicht erfordellishzez. F'ti1

die Beschädigung eines MüIlwagens z.B. wird ein Betrag von 45,50 DM pro

Tag geschuldet233.

Bei gewerblich genutzten Fahrzeugen besteht kein vorbehaltloser Anspruch auf Vorhal-
tekosten. Siehe z.B. Urteile AG Bad Neuenahr-Ahrweiler vom 05.11.2003 (3 C 613/00),
LG Stendal vom 15.08.2003 (24 O 132103), AG Dortmund vom 20.06.2002 (109
C13462101) und AG Saarlouis vom 08.02.2002 (26 C23143101,).

Vgl. Urteile BGH vom 26.03.7985 (VI ZR 26718): DAR 1985, S. 253 = NJW 1985, S. 2477 =

VersR 1985, S. 736 (Krankentransportwagen) und BGH vom 10.01.1978 (VI ZR 164175) :

VersR 1978, S.374 (Linienbus), sowie OLG Köln vom 24.02.2005 (7 U 118/04) : DAR
2005, S.286, und LC München vom 25.01,.1990 (24U 266189) : NZV 1990, S.348 (beide
Polizeifahrzeug), und KC Berlin vom 20.09.1971 (12 U 226171) = VersR 1972, 5.401
(Müllwagen); siehe ferner Urteile OLC Hamm vom 03.04.2004 (13 U 162103) = NZV
2004,472, und OLG Sruftgart vom 16.11.2004 (10 U 186104) = NZV 2005, S. 309.

Vgl. Urteil BCH vom 70.07.7978 (VI ZR 164175): VersR 7978,5.374.

Vgl. Urteil BGH vom 10.01.1978 (VI ZR 164175): VersR 1978, S. 374.

Vgl. Urteil KG Berlin vom 20.09.1971 (L2U 226171) = VersR 1972, S. 401..

zJl
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4. Unkostenpauschale

Beim Geschädigten fallen im Zusammenhang mit der Schadenregulierung

erfahrungsgemäss verschiedene Auslagen, z.B. Transport- bzw. Kilometer-

und Telefonkosten sowie Trinkgelder und Porti, an. Sofern und soweit der

Geschädigte diese substantiiert und nachweist, ist er zum Ersatz der tatsächli-

chen U nko s t en berechtigtza+.

Im Hinblick von Art. 42 Abs. 2 OR ist eine richterliche Unkostenpauschale rrur

zulässig, wenn der Geschädigte den Mehraufwand bzw. die daraus resultie-

renden Unkosten nicht ziffernmässig darlegen kann. So kann der Richter bei

einem ziffernmässigen Nachweis des zeitlichen Mehraufwands dem Ge-

schädigten die mutmasslichen bzw. normativen Kosten bei einer Drittbesor-

gung zusprechen. Eine pauschalierte Unkostenpauschale ohne jede Substantiie-

rung - wie sie das deutsche Recht kerult23s - ist nach schweizerischem Recht

unzulässig.

5. Normative und fiktive mittelbare Kosten

Auch bei den mittelbaren Kosten stellt sich die Problematik des normatiaen und

fiktiaen Schadenersatzes. Hat der Geschädigte für sich selbst Dienst- bzw.

Sachleistungen erbracht, z.B. als Caragist das beschädigte Auto mit dem

garageneigenen Pannenfahrzeug abgeschleppt oder als Rechtsanwalt sich

selbst bei der Schadenregulierung vertretery ist zwar ein an sich ersatzpflich-

tiger Mehraufwand entstanden, nur hat dieser ausnahmsweise keine bzw.

nicht die Kosten verursacht, die entstanden wären, wenn ein Dritter gehan-

delt hätte.

Der in eigener Sache prozessierende Rechtsanwalt hat nach der bundesge-

richtlichen Rechtsprechung nur ausnahmsweise Anspruch auf eine Partei-

234 Supra Ziff.IIlC.

235 Die Unkpostenpauschale beträgt 30 Euro (vgl. Urteil LG Aachen vom 1102.2005

[9O3601041),25 Euro (vgl. Urteile OLG München vom27.0'J..2006 [10 U 4904/05] und
OLG Celle vom 09.09.2004 114 U 321041sowie LG Bochum vom 13.02.2006 [3 O 553/04]
und LG Frankfurt an der Oder vom 13.05.2004 [15 S 309/03]) bzw. 20 Euro (vgl. Urteile
OLG Hamm vom 20.10.2005 127 U 37105), KG Berlin vom 10.09.2007 [22 U 224106] wnd
KG Berlin vom 18.07.2005 [12 U 50/04]).
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entschädigung. Ein solcher besteht, wenn eine komplexe Sache mit hohem

Streitwert und ein hoher Arbeitsaufwand vorliegen. Zudem muss zwischen

dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein

vernünftiges Verhältnis bestehen236. Ein unbedingter Anspruch auf eine Partei-

entschädigung besteht in Fällen, in denen der Rechtsanwalt "ein eigenes

Interesse am Ausgang des Prozesses"nT hat oder einen Angehörigen ver-

tritt238. Ein solches Interesse besteht z.B. dann, wenn der Prozessausgang die

Leistungspflicht des Rechtsanwalts gegenüber Dritten präjudiziert23e, was

z.B. für "Haftungsabwehrprozesse" der Fall ist.

Diese im Verhältnis zum Staat verständlicherweise restriktive Praxis lässt

sich nicht auf das Verhältnis zum Haftpflichtigen übertragen24o. Der Haft-

pflichtige haftet für den gesamten Schaden. Der Geschädigte ist nur gehal-

ten, zumutbare Schadenminderungsmassnahmen zu ergreifen bzw. eine

unnötige Schadenvergrösserung zu unterlassen. Nnturalersatzleistungen des

Geschädigten an Stelle tton ersatzpflichtigen Schadenersatzleistungen Dritter fallen

nicht unter die Schadenminderungsobliegenheit. Die Ersatzpflicht ist nicht

nur für eingesparte Drittkosten infolge eines schützenswerten Schadener-

satzverzichts, d.h. Reparatur- bzw. Wiederbeschaffungs- und Ersatzwagen-

verzicht, sondern auch a maiore ad minus fiur eingesparte Drittkosten für den

aom Geschädigten selbst getragenen Mehraufwand, z.B. im Zusammenhang mit

einer Eigenreparatur, zu entschädigen. Ob es sich bei diesen normativen

bzw. fiktiven Kosten um unmittelbare oder mittelbare Kosten handelt, ist

unerheblich.

Vgl.  z.B. BGE 129 V 113 E.4.1 und 110 V 132 8.4d.

BCE729 V 113 8.4.7.

YgLZAK 1985, S. 4728.4, und ZAK1984,5.2798.3.

Vgl .  BCE 729V 113 E.4.1m.H.

A. A. HürrE KLAUT Schadenersatzansprüche rund um das Auto (Fortsetzung), in: SJZ
1987, S.323 ff  . ,336.
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c.
1.

Einkommensausfall

Tatsäch licher Einkommensausfall

Der tatsächlich nachgewiesene Lohn- bzw. Gewinnausfall ist, namentlich

auch bei einer Beschädigung eines Autos, zu ersetzen241. Bei Motorfahrzeu-

gen, die privat genutzt werden, tritt in der Regel aber kein Lohn- oder Ge-

winnausfall, sondern nur einZeitausfall ein. Daneben fallen nur Kosten an.

2. Normativer Einkommensausfall

i .  Al lgemeines

Wie bei den normativen Kosten stellt sich auch beim Einkommensausfall die

Frage, ob für einen nicht eingetretenen Lohn- bzw. Gewinnausfall, der übli-

cherweise bei Sachbeschädigungen eintritt, Ersatz zu leisten ist. Dieselbe

Problematik stellt sich für den Zeltaufwand, der im Zusammenhang mit der

Beschädigung eines Autos beim Geschädigten entsteht. Bei Personenschäden

bejaht die neuere Rechtsprechung die Ersatzfähigkeit aln nortnatiuen Einkom-

mens ausftillenzLz und des Zeit ausfalls ch adens243 .

In der Lehre wird diesbezüglich die Meinung vertretery dass keineza bzw.

zwar eine Entschädigungspflicht bestehen würde, wegen der Pflicht zur

Schadenminderung aber nur für grosse Umtriebe Ersatz verlangt werden

könne, eine Entschädigung weiters dann nicht geschuldet sei, wenn der

Haftpflichtige den Schaden kulantbzw. innert nützlicher Frist erledigez+s.

241 Vgl. Urteile AppGer FR vom 26.05.1999 = RFJ

mera Civile TI vom 22.12.1974 i.S. Borromini
Rep L976,S.37 E.Fla.

Statt vieler LANDoLT, ZH-K, N 518 ff., 701 und

Ygl. z.B. LANDoLT, ZH-K, N 371 f. und 1018 ff.

So z.B. HürrE KLAUS, Schadenersatzansprüche

1999,5.226 E.2hlcc und 3 f., sowie Ca-

c. Corporazione boggesi alpe di prato =

712 ff . sowie 900 zu Art. 46 OR.

zu Art.46 OR.

rund um das Auto (Fortsetzung), in: SIZ

243

244

7987, S. 323 ff ., 338.

So z.B. Hürrs KLAUS, Schadenersatzansprüche rund um das Auto (1. Teil), in: SJZ 1987,
s.289 ff . ,295 f .
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Das Bundesgericht hat unlängst erwoger; dass nach geltendem Recht kein

Anlass besteht, die Ersatzpflicht für normatiae Personenschäden auf Sach- bzw.

Vermögensschäden auszudelTlen246. Das Luzerner Obergericht qualifizierte

die Ersatzforderung für einen Gewinnausfall im Zusammenhang mit einem

beschädigten Car als begehrlich und rechtsmissbräuchlich, da drei andere

Cars eingewintert worden seien2a7.

Wird eine Ersatzpflicht für normative Kosten bei einer Naturalrestitution bei

den Reparatur- bzw. Ersatzwagenkosten bejaht, ist folgerichtig auch davon

auszugehery dass normntiae Einkommens- bztu. ZeitausfäIle bei einer Naturalres-

titution durch den Geschädigten zu entschädigen sind; letztere soweit die

Haushaltführung davon betroffen ist248.

ii. Behördlich genutzte Fahrzeuge

Bei behördlich genutzten Fahrzeugen ist es oft schwierig, den Eintritt und

das Ausmass des Einkommensausfalls, den das Gemeinwesen erleidet,

nachzuweisen. Liegt fi.ir einen Krankentransportwagen kein konkret bezif-

ferbarer Einkommensausfall vor, so ist es dem Geschädigten grundsätzlich

nicht verwehrt, an Stelle des Einkommensausfalls eine Nutzungsentschädigung

zu verlangenz+r. Beim unfallbedingten Ausfall eines Behördenfahrzeugs setzt

die Gewährung einer Nutzungsausfallentschädigunq voraus, dass es zu spür-

und fühlbaren Beeinträchtigungen des Dienstbetriebs kommt, wobei diese Be-

einträchtigungen einen zusätzlichen nicht unerheblichen Arbeits- und Verwal-

Vgl. Urteil BGer vom 19.12.2005 (4C.33712005) E.3.3.2.

Vgl. Urteil OGer LU vom 20.11.i985 i.S. Bissig c. Alpina Versicherungs-Aktien-
gesellschaft = CaseTex Nr. 15 = ]dT 1986 I S. 459 Nr. 41 = SG Nr. 384.

Siehe analog zum Personenschaden Urteil Appellationshof BE vom 73.02.2002
(358/IV2001) = ZBIV 2002, 5.831, und 2003, S.394 (Bemerkungen von Hardy Landolt)
E. 8 und 12.

Vgl. Urteil BGH vom 26.03.7985 (VI ZR 26718) = DAR 1985, S. 253 = NJW 1985, S. 247'l =

VersR 1985, S. 736. A. A. Urteil OLG Hamm vom 03.04.2004 (13 U 162103) = NZV 2004,
s.472.

246
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tungsaufwand verursachen müssen. Das geschädigte Gemeinwesen hat diese

beiden Voraussetzungen zu substantiieren und nachzuweisen2sO.

Vll l. Affektionsentschädigung

Nach Art.47 und 49 OR besteht Anspruch auf eine Genugtuung, wenn das

haftungsbegründende Ereignis eine Körper- bzw. Persönlichkeitsverletzung

verursacht und diese eine immaterielle Unbill zur Folge haben. Eine Sach-

beschädigung stellt weder eine Körper- noch eine Persönlichkeitsverletzung

dar, weshalb ein Genugtuungsanspruch grundsätzlich ausgeschlossen ist2s1.

Die Rechtsprechung geht zudem davon aus, dass die Verursachung eines

Sach- bzw. Vermögensschadens von einigen tausend Franken auch keine

immaterielle Unblll zur Folge hat252, weshalb ein Genugtuungsanspruch

auch mangels eines immateriellen Schadens ausgeschlossen ist. Die neuere

Rechtsprechung anerkennt jedoch, dass die Zerstörung einer kostbaren Afftk-

tionssache mittelbar eine Persönlichkeitsverletzungbzw. Verletzung der psy-

chischen Integrität und als Folge davon eine immaterielle Unbill bewirken

kann.

Cenugtuungsberechtigt ist z.B. ein Galerist, dem kostbare Ga116- und Daum-

Vasen gestohlen wurden2s3. Eine zu entschädigende immaterielle Unbill

entsteht auch, wenn einem Züchterehepaar sämtliche 40 Huskies zu Unrecht

enteignet und vier davon kastriert werden2sa, ein Polizeihund bei einem

Einsatz vom Täter getötet wird2ss und in Fällen von Tierquälerei2s6.

250

251

Vgl. Urteil OLC Köln vom24.02.2005 (7 U 118/04): DAR 2005,5.286.

Ygl. z.B. Urteil BGer vom 22.09.7998 = CaseTex Nr. 4021 = NZZ vom 28.10.7998, 5.19
(explosionsbedingte Veränderung einer Berglandschaft bzw. -aussicht), und ferner
ScHerpHeuspn RINE/ZELLwEGER JAKoB, Grundriss des schweizerischen Strassenver-
kehrsrechts, Band II: Haftpflicht und Versicherung, Bern 1988, N 1110.

Vgl. Urteil BGer vom 10.02.2004 i.S. X c. Y.: ZWR 2004,5.156 E. i0.

Vgl. Urtei l  OGer ZH:NZZvom24.06.2002, S.33.

Vgl. Urteil BCer vom 17 .05.2002 (2P.2512002) = NZZ vom 26.07 .2002, S. 12.

Vgl. Urteil OCer ZH = NZZ vom 2\.12.2006,5.57 (CHF 10 000.- Affektionswert bzw.
CHF 7 000.- Genugtuung an den Hundeführer).

2s2

253
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255

147



In Analogie zu diesen Fällen kommt eine Affektionsentschädigung in Auto-

schadenfällen nur ausnahmsweise und zudem nur für ein zerstörtes Auto in

Frage, wenn dieses kostbar ist und beim Eigenhimer ein schützenstaertes Affek-

tionsinteresse besteht. Diese Voraussetzungen dürften bei der Zerstörung von

Rsritäten erfüllt seiry wenn der Autoeigentümer subjektiv eine ausgespro-

chene S ammlerleidens chaft hat.
J

lX.  Koordinat ionderEntschädigungsansprüche

A. Kostenentschädigungen

Reparatur- und Wiederbeschaffungskostenentschädigung sind alternativ

zueinander, können aber mit dem Ersatz für Schadenminderungs- und Fol-

gekosten sowie den Minderwert- und den Gewinnausfallschäden kumuliert

werden. Die Schadenminderungspflicht gilt diesbezüglich insoweit, als der

Geschädigte, sofern zumutbar, die kostengünstigere Kombination zu wählen

hat257. Stehen z.B. die Mietwagenkosten bei einer Reparatur in einem krassen

Missverhältnis zu den Mietwagenkosten bei einer Wiederbeschaffung, ist

der Geschädigte verpflichtet, sich ein Ersatzfahrzeug anzuschaffen, nament-

lich, wenn zusätzlich zu den Reparaturkosten noch ein Gewinnausfall hin-

zutritt. Dabei ist jedoch gebührend zu berücksichtigen, dass der Geschädigte

ein schützenswertes und in der Regel überwiegenderes Interesse an einer

Reparatur hat258.

B. Einkommensausfallentschädigungen

Mit der Nutzungsausfallentschädigung werden einerseits unnütz geworde-

ne Auslagen und vor dem Eintritt des haftungsbegründenden Ereignisses

getätigte, sich aber erst nachher als nützlich und notwendig erweisende

Kosten, mithin ein damnum emergens, und andererseits Nutzungsmöglichkei-

Vgl. Vergleich ER Aarberg = BZ vom 06.09.2006,5.21 = NZZ vom 07.09.2006,5.19
(CHF 1 500.- bzw. CHF 1 000.- fi.ir zwei von einem Tierquäler getötete Katzen).

Vgl. Urteil OLG Celle vom 28.04.2005 (1,4 U 243104) = OLGR-Nord 2005, S.341 (kein

Ersatz von 16 500 Euro Mietwagenkosten bei Reparaturkosten von 657,\9 Euro).

Vgl. Urteil BCH vom 15.10.1991 (VI ZR 31.4190) E.II/lc.
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ten abgegolten, die in der Regel einkommensbildend umgesetzt werden,

weshalb mit der Nutzungsausfallentschädigung auch ein lucrum cessans

abgegolten wird2se.

Bei gewerblich genutzten Fahrzeuguz verhäIt es sich so, dass die Fix- und Be-

triebskosten als Aufwand vom Umsatz in Abzug gebracht werden. Erhält

der Geschädigte den Gewinnausfall entschädigt, bleibt kein Raum für eine

zusätzliche Nutzungsausfallentschädigung. Bei Beschädigung eines Taxis

z.B. kann der Taxiunternehmer entweder den Gewinnausfall geltend ma-

chen oder den Ersatz der Mietwagenkosten2'} bzw. die Nutzungsausfallent-

schädigung fordern, letztere aber nur bei einem nachgewiesenen wirtschaft-

lichen Nachteilz6r. Hat er eine Ersatzform gewählt, kann er nachträglich nicht

einen anderen Ersatz fs1ds1n26z.

C. Kosten- und Einkommensausfallentschädigung

Die Kosten- können mit den Einkommensausfallentschädigungen kumuliert

werden. Soweit mit den Kostenentschädigungen durch die Beschädigung des

Atrtos nngefallener Aufwand, z.B. Anwaltskosten, bei der Gewinnausfallent-

schädigung bereits berücksichtigt worden ist, indem dieser Aufwand vom

Umsatz nach Eintritt des Autoschadens abgezogen wurde, ist eine doppelte

Altgeltung derselben Kosten zu verhindern.

259

260

267

102

Ygl. z.B. Urteil BCH vom 04.72.2007 (VI ZR 24U06)E.IU2.

Vgl. Urteil AG Hannover vom 10.07.2002 (553 C 2487102).

Vgl. Urteil BGH vom 04.72.2007 (VI ZR 24U06) E.IIl3a.

Vgl. Urteil AG Hannover vom 10.07.2002 (553 C 2487102).
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